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Erster Beschluss 

zur Änderung der Speziellen Ordnung für den Bachelorstudiengang 

„Angewandte Theaterwissenscha “ des 

Fachbereichs 05 – Sprache, Literatur, Kultur – 

der Justus-Liebig-Universität Gießen 

Aufgrund von § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931) hat der 

Fachbereichsrat des Fachbereichs 05 – Sprache, Literatur, Kultur – am 20.03.2025 den nachstehenden Beschluss 

gefasst: 

Art. 1 

Änderungen 

Die Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang „Angewandte Theaterwissenscha “ vom 26.05.2021 erfährt 

die im Anhang dargestellten Änderungen. 

Art. 2 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tri  am Tage nach seiner Verkündung in Kra . Der neue Wortlaut der geänderten Ordnung wird 

in den Mi eilungen der Universität Gießen bekannt gemacht. 

Gießen, den 06.05.2025 

Prof. Dr. Katharina Lorenz 

Präsidentin der Justus-Liebig-Universität Gießen 

Anhang: 

Darstellung der Änderungen 
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   Anhang: Darstellung der Änderungen 

§ 1 Anwendungsbereich (zu § 1 AllB) 

In Ergänzung der Allgemeinen BesƟmmungen für Bachelor- und Masterstudiengänge der Justus-Liebig-Universi-

tät Gießen vom XX20.XX02.20XX1920. Februar 2019 (AllB) in der jeweils gülƟgen Fassung regelt diese Ordnung 

das Studium und die Prüfungen im Bachelors-Studiengang Angewandte TheaterwissenschaŌ (ATW). 

§ 2 Akademischer Grad und Ziele des Studiums (zu § 3; § 2 AllB) 

(1) Der Bachelors-Studiengang Angewandte TheaterwissenschaŌ (ATW) führt zu einem ersten berufs-qualifizie-

renden Abschluss: Der Fachbereich 05 – Sprache, Literatur, Kultur – der Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht 

nach erfolgreich abgeschlossenem Studium den akademischen Grad Bachelor of Arts (B.A.). Der Studiengang setzt 

sich zusammen aus wissenschaŌlichen und künstlerisch-prakƟschen Lehrformaten, er ist daher sowohl for-

schungs- als auch anwendungsorienƟert. 

(2) Ziel des Studiengangs ist es, die Studierenden mit Theorie und Praxis des Theaters vertraut zu machen und sie 

zu befähigen, theatrale Künste und Prozesse und ihren kulturellen, geistesgeschichtlichen und sowie gesellschaŌ-

lichen Kontext sowohl theoreƟsch als auch prakƟsch zu reflekƟeren. Grundlagen, FunkƟonen, ÄstheƟken und his-

torische Formen des Theaters und der angrenzenden Künste werden sowohl wissenschaŌlich-theoreƟsch als auch 

künstlerisch-prakƟsch erforscht und erprobt. Die Studierenden sollen dabei befähigt werden, sich selbständig mit 

sowohl vorgegebenen als auch selbst gewählten Aufgabenstellungen in Praxis und Theorie auseinanderzusetzen 

und im Laufe ihres Studiums eigene Schwerpunkte zu setzen. Unter Angewandter TheaterwissenschaŌ wird das 

Verhältnis von Theorie und Praxis dahingehend verstanden, dass die Theorie aus der künstlerischen Praxis er-

wächst und die Praxis durch die Theorie befragt wird. Durch den erfolgreichen Abschluss des Bachelor-Studien-

ganges wird festgestellt, dass die Prüflinge die für den Übergang in die Berufspraxis erforderlichen künstlerischen 

und theoreƟschen Fachkenntnisse erworben haben, die Zusammenhänge des Faches überblicken und die Fähig-

keit besitzen, nach wissenschaŌlichen und künstlerischen Methoden zu arbeiten. 

§ 3 Studienbeginn und Zulassung zum Studiengang (zu § 4 AllB) 

(1) Der BA-SStudiengang kann nur zum Wintersemester begonnen werden. 

§ 4 Zulassung (zu § 4 AllB) 

(1)(2) Die Zulassung zum Studiengang setzt eine bestandene Eignungsprüfung gem. Anlage 33: Eignungsprüfung 

voraus. 

(2)(3) Für den die ZulassungDer Zugang zum Bachelorstudiengang Angewandte TheaterwissenschaŌStudiengang 

setzt werden den Nachweis von Sprachkenntnissen in Englisch auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen verlangtvoraus, miƩels insbesondere durcheiner der folgenden Möglichkeiten-

nachgewiesen durch: 

1. Schulzeugnis (Nachweis der (Fremd-)Sprache Englisch über mindestens 6 Lernjahre bis zum Abschluss, der zum 

Hochschulzugang berechtigt); 

2. Sprachtest IELTS: min. Note 5.5; 

3. Sprachtest TOEFL (iBT, 0–120 Punkte): min. 72 Punkte; 

4. Sprachtest TOEFL (ITP Level 1, 310–677 Punkte): min. 543 Punkte; 

5. Sprachtest TOEFL (pBT, 310–677 Punkte): min. 543 Punkte; 

6. Sprachtest PTE Academic (10–90 Punkte): min. 59 Punkte; 
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7. Sprachtest TOEIC (10–990 Punkte): min. 785 Punkte; 

8. Sprachtest telc: B2-ZerƟfikat; 

9. Sprachtest UNIcert II ZerƟfikat; 

Sprachtest Cambridge IGCSE: B2 ZerƟfikat. mindestens Realschulabschluss (Abschluss 10. Klasse), nachgewiesen 
durch Schulzeugnisse; oder 

10. „Test of English as a Foreign Language“ (TOEFL): wobei das Testergebnis in der Papierversion (paper-based) 
mindestens 550 Punkte, in der Computerversion (computer-based) 213 Punkte, in der Internet-Version (iBT) 
mindestens 79 Punkte betragen muss; oder 

11. „InternaƟonal English Language TesƟng System“ (IELTS): Mindestgesamtnote „6“; oder 

12. Nichtschülerprüfung in Englisch: mindestens 11 Punkte; oder 

13. Nachweise, die nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GeR) mit mindestens Niveaustufe C1 
zerƟfiziert sind; oder 

14.10. Abschluss eines englischsprachigen Bachelorstudiengangs. 

Wird der Nachweis nach Satz 1 bei der Einschreibung nicht bei der Einschreibung nicht geführt, erfolgt die Ein-

schreibung gemäß § 54 60 Abs. 4 Satz 2 HHG des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14.12.2021 (HessHG) unter 

dem Vorbehalt des Nachweises bis zum Ende des 2. Fachsemesters. Erfolgt der Nachweis der erforderlichen 

Sprachkenntnisse in Englisch nicht vor Ablauf des 2. FachsemestersWerden die vorausgesetzten Sprachkenntnisse 

nicht vor Ablauf des 2. Fachsemesters nachgewiesen, erlischt die Einschreibung für den BA-SBachelorstudiengang 

Angewandte TheaterwissenschaŌATW zum Ende des 2.zweiten Fachsemesters. 

(3) Über die Anerkennung der Fremdsprachenvoraussetzungen von Bewerberinnen und Bewerbernn, die eine im 

Ausland erworbene HochschulzugangsberechƟgung bzw. einen BABachelor- bzw. äquivalenten Abschluss nach-

weisen, entscheidet der Prüfungsausschuss. 

§ 6§ 5 Aufbau des Studiums (zu § 7 AllB) 

(1) Der Studienverlaufsplan (Anlage 1) gibt den Studierenden Hinweise zur Planung des Studiums. Insbesondere 

zur Wahl von der Spezialisierung wird eine Studienfachberatung angeboten und empfohlen.. 

(2) Der Studiengang Bachelorstudiengang BA-ATW umfasst 18 Module im Umfang von jeweils 10 CP, einschließ-

lich des Thesis-Moduls im Umfang von 30 CP. Die Module setzen sich zusammen aus: 

- 10 Pflichtmodulen der ATW, inklusive eines PrakƟkumsmoduls (Hospitanz); 

- 2 Wahlpflichtmodulen der ATW; die Studierenden können diese Module wahlweise forschungsorien-

Ɵert oder anwendungsorienƟert wahlweise theoreƟsch-wissenschaŌlich oder künstlerisch-prakƟsch 

abschließen; 

- 5 Profilmodule als Wahlpflichtmodule; hierbei können Modulteile Module aus anderen Fachbereichen 

studiert werden; 

- dem Thesismodul, im Fach ATW anzuferƟgen. 

(3) Am Bachelors-Studiengang Angewandte TheaterwissenschaŌATW (ATW) sind neben der Angewandten Thea-

terwissenschaŌ folgende Fächer beteiligt: 

1. GermanisƟk / KomparaƟsƟk (FB 05), 

2. Kunstgeschichte (FB 04), 

3. Kunstpädagogik (FB03), 

4. MusikwissenschaŌ (FB 03), 

5. AnglisƟk / Englisch (FB 05), 
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6. RomanisƟk (FB 05), 

7. SlavisƟk (FB 05), 

8. Philosophie (FB 04), 

9. Soziologie (FB 03), 

10. PoliƟkwissenschaŌ (FB 03), 

11. AltertumswissenschaŌen (FB 04). 

Es In Absprache mit den Studiengangsverantwortlichen können in begründeten Ausnahmefällen auch Veranstal-

tungen kulturwissenschaŌlicher Ausrichtung anderer Fächer der JLU anerkannt eingebracht werden. 

(4) (4) Für die Profilmodule stellen die o.g. oben genannteno. g. beteiligten Fächer dem Bachelorstudiengang An-

gewandte TheaterwissenschaŌ (ATW ) Module zur Verfügung. In den Profilmodulen müssen jeweils zwei Veran-

staltungen, also insgesamt 10 Veranstaltungen, in den in der Modulbeschreibung (Anlage 2) angegebenen Fach-

bereichen absolviert werden. Veranstaltungen können, nachdem alle Prüfungsversuche ausgeschöpŌ wurden, nur 

vier Mal gewechselt werden. Es dürfen nur solche Veranstaltungen ausgewählt werden, die entweder eine regel-

mäßige Teilnahme als Prüfungsvorleistung oder eine Prüfungsleistung vorsehen. Pro Modul ist mindestens eine 

Prüfungsleistung zu absolvieren. Die erbrachten Leistungen werden durch den Prüfungsausschuss oder durch eine 

vom Prüfungsausschuss bestellte Stelle anerkannt. Eine Übersicht zur Wählbarkeit dieser Module bzw. Modulbe-

standteile findet sich in Anlage 1.insgesamt mindestens 50 CP studiert werden. Werden mehr als 50 CP in den 

erforderlichen 5 Modulen studiert, werden diese als Zusatzleistungen im Transcript of Records ausgewiesen. Die 

Benotung der erbrachten Leistungen erfolgt durch die beteiligten Fächer. 

(5) Das InsƟtut für Angewandte TheaterwissenschaŌ gehört darüber hinaus zum Studienverbund Hessische The-

aterakademie. Es besteht die Möglichkeit, Modulbestandteile an den PartnerinsƟtuƟonen der Hessischen Thea-

terakademie zu belegen. Über die Anerkennung entscheiden die jeweiligen Modulverantwortlichen. 

(6) BA-Studierende der des Bachelorstudiengangs Angewandten TheaterwissenschaŌATW müssen ein Berufs- und 

TäƟgkeitsfeldprakƟkum in Form eines PrakƟkumsmoduls (Hospitanz) absolvieren. Das PrakƟkumsmodul (Hospi-

tanz) dauert mindestens 4 Wochen. Näheres regelt die PrakƟkumsordnung (Anlage 54). 

§ 7§ 6 Module (zu § 8 AllB) 

(1) Das Modulhandbuch ist in Anlage 2 enthalten. 

(2) Wahlpflichtmodule können nur so lange gewählt werden, wie dies zum Erreichen der nach § 5 4 Abs. 1 vorge-

sehenen CP erforderlich ist. 

(2)(3) Der Wahlpflichtbereich dient der Spezialisierung der Studierenden. In der Anlage 2 sind Listen mit als Pro-

filmodule i. S. v. § 5 Abs. 2 Var. 3 studierbaren WahlpflichtmModulen als Profilmodule i. S. v. § 7 Abs. 3 aus den 

beteiligten Fächern aufgeführt. Näheres zu diesen Modulen regeln die jeweils zugehörigen Speziellen Ordnungen 

bzw. die Nebenfach- und Referenzfachordnungen der Fachbereiche 03, 04 und 05. Die Listen begründen keinen 

Anspruch auf ein entsprechendes Modulangebot. Der Prüfungsausschuss kann weitere Module als Profilmodule 

genehmigen, sofern die zugehörige Modulbeschreibung die Verwendbarkeit in dem Bachelorstudiengangr ATW 

vorsieht oder der anbietende Fachbereich der Verwendung in der ATWdiesem zugesƟmmt hat. 

(4) Das Modul Praktikumsmodul (Hospitanz) wird nach vorheriger Absprache mit dem Modulverantwortlichen 

und Vorlage eines Hospitanzvertrages an einer nach Anlage 4 anerkannten Institution durchgeführt. 

(3)(5) sindnstudierbaren dienen n, sofern die zugehörige Modulbeschreibung die Verwendbarkeit in der ATW vor-

sieht oder der anbietende Fachbereich der Verwendung in der ATW zugesƟmmt hatDie Studierenden können sich 

während des Studiums in weiteren als den nach § 5 6 Abs. 2 erforderlichen Modulen einer Prüfung unterziehen. 

Diese so genannten freiwilligen Zusatzleistungen werden nicht auf die zu erbringende Creditleistung angerechnet 
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und gehen nicht in die Bildung der Gesamtnote ein. Das erfolgreiche Bestehen freiwilliger Zusatzleistungen wird 

in einem Zusatzzeugnis ausgewiesen. 

§ 8§ 7 Teilnahme an Veranstaltungen (zu § 17 AllB) 

(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist die vollständige Teilnahme Aan allen den für ein Semes-

ter geplanten und durchgeführten Veranstaltungsterminen der einer Lehrveranstaltung ist verpflichtend regelmä-

ßig teilzunehmen; . davon ausgenommen sind Vorlesungen sind von dieser Regelungdavon ausgenommen. 

Fehlzeiten im Umfang von bis zu drei Veranstaltungsterminen lassen den Anspruch auf Zulassung zur Prüfung 

unberührt. 

(2) RDie regelmäßige Teilnahme ist gegeben, wenn nicht mehr als drei Veranstaltungstermineweniger als drei 

Lehrveranstaltungstermine versäumt wurden. Bei darüber hinausgehenden Fehlzeiten bis, jedoch maximal bis zur 

HälŌe der Lehrveranstaltungstermine, entscheidet die oder der Lehrende, ob und in welcher Weise die Fehlzeiten 

durch Äquivalenzleistungen oder den Besuch anderer Lehrveranstaltungstermine ausgeglichen werden können. 

(2)(3) Darüberhinausgehende Prüfungsvorleistungen werden in der jeweiligen Modulbeschreibung benannt. 

(3) Zulassungen zur Prüfung vor Ende der Lehrveranstaltungszeit eines Semesters erfolgen unter dem Vorbehalt, 

dass die entsprechende Prüfungsvorleistung noch erbracht wird. 

§ 9§ 8 ModulprüfungenPrüfungsleistungen und Prüfungsanmeldung (zu §§ 17, 18, 22, 23, 

24 AllB) 

(1) Das Prüfungsverfahren, die Prüfungsanforderungen und die Notenbildung i. S. v. § 31 AllB istsind in den Mo-

dulbeschreibungen in der Anlage 2 festgelegt. 

(2) Die Prüfungsformen sind in den Modulbeschreibungen in Anlage 2 festgelegt. 

(3) Die Meldungen Mit der Anmeldung zu einem Modul erfolgt automaƟsch die Anmeldung zu den Prüfungen 

Prüfungen eines des Moduls. 

(3)(4) Prüfungsformen sind, soweit nicht anders besƟmmt: 

1. Hausarbeit: 22.000-27.000 Zeichen inkl. Leerzeichen; die Bearbeitungszeit der Hausarbeit beginnt mit der 

Lehrveranstaltung und endet im Wintersemester am 15.09. und im Sommersemester am 15.04. Die Prüfungs-

aufgabe umfasst die eigenständige Themenfindung, die Themenabsprache mit dem Modulverantwortlichen 

sowie das Schreiben der Hausarbeit;.es bestehen feste Abgabefristen: 15.03. im Wintersemester sowie 15.09. 

im Sommersemester; 

2. Klausur: Dauer wird von der DozenƟn oder dem Dozenten zu Beginn der Lehrveranstaltung bekanntgegeben; 

mindestens 60 und maximal 120 Minuten; 

3. Mündliche Prüfung: Dauer mindestens 15 Minuten bis 30 Minuten und höchstens 60 Minuten; 

4. Referat mit Thesenpapier: mündlich vorgetragene PräsentaƟon zu einem vorher festgelegten Thema, die von 

einer Handreichung (Thesenpapier) für das Publikum begleitet wird; Dauer beträgt mindestens 30 Minuten 

und höchstens 45 Minuten; das Thesenpapier fasst die zentralen Thesen des Referats auf max. 2 Seiten zusam-

men; 

5. Kurzreferat: mündlich vorgetragene PräsentaƟon; Dauer mindestens 15 und höchstens 30 Minuten; 

6. künstlerische Leistung: künstlerisch-prakƟsche Leistung, die im Rahmen des Kurses für Praxis der performaƟ-

ven Künste erprobt und innerhalb von 2-4 Wochen ausgearbeitet wird, zum Beispiel in Form von Theaterauf-

führungen, Performances, Filmen, Hörspielen oder InstallaƟonen mit einer RezepƟonsdauer von mind. 15-45 
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Min.; eine darüberhinausgehende RezepƟonsdauer ist freiwillig möglich; die freiwillige Mehrarbeit ist dann 

Teil der zu bewertenden Prüfungsleistung; 

7. Bericht: Beschreibung der geleisteten Arbeit während eines Projektes, FesƟvals oder PrakƟkums; 15.000 Zei-

chen inkl. Leerzeichen; Bearbeitungszeit endet spätestens 8 Wochen nach Abschluss der prakƟschen Zeitge-

leisteten Arbeit; 

8. Testbeispiel: eigenständige prakƟsche Leistung im Rahmen eines prakƟschen Kurses mit einer RezepƟons-

dauer von bis zu 15 Min. PrakƟsche Kurse können sowohl künstlerisch als auch wissenschaŌlich ausgerichtet 

sein; 

9. Essay: wissenschaŌliche Stellungnahme, in freiererin der Gestaltung des argumentaƟven ,und wissenschaŌli-

chen Auĩaus, freiere und kürzerer Form als die Hausarbeit; umfasst 10.000-15.000 Zeichen inkl. Leerzeichen; 

die Bearbeitungszeit des Essays beginnt mit der Lehrveranstaltung und endet im Wintersemester am 15.09. 

und im Sommersemester am 15.04. Die Prüfungsaufgabe umfasst die eigenständige Themenfindung, die The-

menabsprache mit dem Modulverantwortlichen sowie das Schreiben des Essays; 

9.10. Präsenta on: Vorstellung eigener künstlerischer oder wissenschaŌlicher Forschungsergebnisse in Form 

eines mündlichen Vortrags; Dauer beträgt mindestens 15 und höchstens 30 Minuten; 

10.11. Lektürekarte: fasst die grundlegenden Thesen eines gelesenen Textes zusammen, formuliert Verständnis- 

und weiterführende Fragen auf einem dafür vorgeferƟgten Formular; die Bearbeitungszeit der Lektürekarten 

beginnt mit der ersten Sitzung der Lehrveranstaltung und endet mit der letzten Sitzung der Lehrveranstaltung.; 

 Aufführungsanalyse: schriŌliche Beschreibung der Seherfahrung einer besuchten Aufführung, die in eine ei-

gene Fragestellung und InterpretaƟon des Erlebten führt; sie stellt eine grundlegende Methodik der Theater-

wissenschaŌ dar. Der Umfang einer Kurz-Analyse beträgt 5.550 und der einer Lang-Analyse 16.650 Zeichen 

inkl. Leerzeichen. 

(4)(5) Prüfungsformen der Profilmodule sind in den jeweiligen Speziellen Ordnungen der modulanbietenden Fach-

bereiche geregelt (vgl. § 6 Abs. 3)Durch die Profilmodule können sich weitere Prüfungsformen ergeben, die in der 

jeweiligen Speziellen Ordnung des gewählten Moduls definiert werden (vgl. § 7 Abs. 3). die Profilmodule können 

sich weitere Prüfungsformen ergeben, die in der jeweiligen Speziellen Ordnung des gewählten Moduls definiert 

werden. 

(5)(6) Referate, selbständige künstlerische Leistungen, Testbeispiele können auch in Form einer Gruppenarbeit mit 

bis zu 5 Prüflingen zugelassen werden, wenn der Beitrag der einzelnen KandidaƟnnen und Kandidaten eindeuƟg 

abgrenzbar und bewertbar ist. 

§ 9 Thesis (zu §§ 19, 21 AllB) 

(1) Bei der Anmeldung zum Thesis-Modul ist der Nachweis über 15 bestandene Module im Rahmen des Bachelor-

studiengangs vorzulegen. Die Anmeldung zum Thesis-Modul erfolgt spätestens am Ende der ersten Vorlesungs-

woche des Semesters, in dem das Thesis-Modul abgeschlossen werden soll. Gewählt werden kann nur ein Gebiet, 

zu dem die Prüflinge vor der Anmeldung zum Thesis-Modul ein Seminar oder einen Kurs für Praxis der performa-

Ɵven Künste mit „bestanden“ absolviert haben. Unter den beiden Prüfenden muss eine Professorin / ein Professor 

sein. 

(6)(2) Die wissenschaŌliche Abschlussarbeit (Thesis) umfasst etwa 96.000 Zeichen inkl. Leerzeichen und soll zei-

gen, dass die KandidaƟn bzw. der Kandidat fähig ist, ein Thema aus dem Bereich „Angewandte Theaterwissen-

schaŌ“ mit den HilfsmiƩeln und Methoden ihres bzw. seines Fachs selbständig wissenschaŌlich zu bearbeiten. 

Das Thema der Bachelor-Thesis wird im Einvernehmen mit der Erstprüferin / dem Erstprüfer vom Prüfungsaus-

schuss ausgegeben. 

(3) Eine Rückgabe des Themas der Bachelor-Thesis ist einmalig bis zu sechs Wochen nach Ausgabe zulässig. Nach 

der Rückgabe wird unverzüglich ein neues Thema ausgegeben, dessen Rückgabe ausgeschlossen ist. 
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(7)(4) Die Bearbeitungszeit der Bachelor-Thesis beträgt 12 Wochen. 

(8)(5) Zwei prakƟsche Kurse können nach Absprache mit einer betreuenden DozenƟn bzw. einem betreuenden 

Dozenten durch eine eigene künstlerische Arbeit ersetzt werden. 

(9)(6) Maximal ein Kurs für Praxis der performaƟven Künste in einem der Wahlpflichtmodule (BA 11 u. 12) kann 

nach Absprache mit einem betreuenden Dozenten bzw. einer betreuenden DozenƟn durch eine eigene künstleri-

sche Leistung ersetzt werden. 

(0) erfolgen automaƟsch mit der Anmeldung zu diesem Modul. 

§ 11§ 10 Bachelorprüfung und Gesamtnotenbildung (zu § 20 AllB) 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die nach den Paragraphen§ § 65 Abs. 2 erforderlichen Module be-

standen wurden. 

(2) Die Gesamtnote wird aus dem arithmeƟschen MiƩel der Modulnoten nach CP-Gewichtung gebildet. Hierfür 

werden die Notenpunkte mit den jeweiligen CP des Moduls mulƟpliziert und die Summe durch die Gesamtzahl der 

berücksichƟgten benoteten CP dividiert. Die Note des Thesis-Moduls geht in dreifacher Gewichtung in die Berech-

nung ein. 

(3) Den Studierenden wird die Möglichkeit eingeräumt, die schlechteste Modulnote von der Gesamtnotenberech-

nung auszuschließen; die Note des Thesis-Moduls ist hiervon ausgenommen. 

(4) . 

§ 11 Thesis (zu §§ 21, 26 AllB) 

(6) Bei der Meldung zum Thesis-Modul ist der Nachweis über 15 bestandene Module im Rahmen des Bachelor-

Studiengangs vorzulegen. Die Anmeldung zum Thesis-Modul erfolgt spätestens am Ende der ersten Vorlesungs-

woche des Semesters, in dem das Thesis-Modul abgeschlossen werden soll. Gewählt werden kann nur ein Gebiet, 

zu dem die Prüflinge vor der Meldung zum Thesis-Modul ein Seminar oder einen Kurs für Praxis der performaƟven 

Künste mit bestanden absolviert haben. Unter den beiden Prüfenden muss ein Professor / eine Professorin sein. 

(7)(5) Die wissenschaŌliche Abschlussarbeit (Thesis) umfasst etwa 96.000 Zeichen inkl. Leerzeichen und soll zei-

gen, dass die KandidaƟn/der Kandidat fähig ist, ein Thema aus dem Bereich „Angewandte TheaterwissenschaŌ“ 

mit den HilfsmiƩeln und Methoden ihres/seines Fachs selbständig wissenschaŌlich zu bearbeiten. Das Thema der 

Bachelor-Thesis wird im Einvernehmen mit dem ErstpPrüfer/der ErstpPrüferin vin vom Prüfungsausschuss ausge-

geben. 

(8) Eine Rückgabe des Themas der Bachelor-Thesis ist einmalig bis zu sechs Wochen nach Ausgabe unter Vorlage 

einer sachlichen Begründung in schriŌlicher Form zulässig. Nach der Rückgabe wird unverzüglich ein neues Thema 

ausgegeben, dessen Rückgabe ausgeschlossen ist. 

(9)(6) Die Bearbeitungsdauer der Bachelor-Thesis beträgt 12 Wochen. 

§ 11 Wiederholung der Thesis (zu §§ 19, 21 AllB) 

Eine nicht bestandene Thesis kann einmal wiederholt werden. 

Prüfungsleistungen (zu §§ 22, 23, 24 AllB) 

Prüfungsformen sind: Hausarbeit, Klausur, mündliche Prüfung, Referat mit Thesenpapier, schriŌlich ausgearbei-

tetes Referat, Kurzreferat, künstlerische Leistung in einem Kurs für Praxis der performaƟven Künste, Testbeispiel, 

Projektarbeit außerhalb eines Kurses für Praxis der performaƟven Künste, Modulabschlussbericht, Projektbericht, 

FesƟvalbericht, PrakƟkumsbericht, Protokoll, Essay, PräsentaƟon, Aufführungsanalyse(n) und Lektürekarte(n). 



Änderung der Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang 

„Angewandte Theaterwissenscha “ (BA ATW)“ 
28.05.2025 7.35.05 Nr. 4 

 

8 

Der Umfang einer Hausarbeit umfasst im BA 22.000-27.000 Zeichen inkl. Leerzeichen. Für Hausarbeiten bestehen 

feste Abgabefristen: 15.03. im Wintersemester sowie 15.09. im Sommersemester. Abweichungen davon sind im 

Einzelfall durch die DozenƟn/den Dozenten zu genehmigen, bei der/dem die Arbeit einzureichen ist. 

Die Dauer von Klausuren wird von dem Dozenten oder der DozenƟn zu Beginn der Lehrveranstaltung bekanntge-

geben. Der Umfang umfasst mindestens 60 und maximal 120 Minuten. 

Mündliche Prüfungen haben eine Dauer von mindestens 15 Minuten und höchstens 60 Minuten. Die Prüfung kann 

als Gruppenprüfung durchgeführt werden. Dabei beträgt die Dauer je Prüfling und Fach mindestens 15 Minuten, 

höchstens 30 Minuten. 

Ein Referat mit Thesenpapier besteht aus einer mündlich vorgetragenen PräsentaƟon zu einem vorher festgeleg-

ten Thema, die von einer Handreichung (Thesenpapier) für das Publikum begleitet wird. Seine Dauer beträgt min-

destens 30 Minuten und höchstens 45 Minuten. Das Thesenpapier fasst die zentralen Thesen des Referats auf 

max. 2 Seiten zusammen. 

Ein Kurzreferat besteht aus einer mündlich vorgetragenen PräsentaƟon, deren Dauer mindestens 15 und höchs-

tens 30 Minuten beträgt. 

Die künstlerische Leistung ist eine künstlerisch-prakƟsche Leistung, die im Rahmen Kurses für Praxis der perfor-

maƟven Künste erprobt und innerhalb von 2-4 Wochen ausgearbeitet wird, zum Beispiel in Form von Theaterauf-

führungen, Performances, Filmen, Hörspielen oder InstallaƟonen mit einer RezepƟonsdauer von 15-45 Min. Eine 

darüberhinausgehende RezepƟonsdauer ist freiwillig möglich; die freiwillige Mehrarbeit ist dann Teil der zu be-

wertenden Prüfungsleistung. 

Eine Projektarbeit ist ein künstlerisches Projekt, das Studierende eigenständig und außerhalb der Lehrveranstal-

tungen der ATW erarbeiten und präsenƟeren (z.B. in Form von Theateraufführung, Performance, Film, Hörspiel, 

InstallaƟon) mit einer RezepƟonsdauer von 15-45 Min. Eine darüberhinausgehende RezepƟonsdauer ist freiwillig. 

Zuzüglich ist ein Bericht über die eigene künstlerische Leistung einzureichen. 

Berichte über die Projektarbeit, Fes val- und Prak kumsberichte umfassen 15.000 Zeichen inkl. Leerzeichen. Sie 

berichten über die geleistete Arbeit und reflekƟeren diese im Nachhinein. Die Bearbeitungszeit von FesƟval- und 

PrakƟkumsberichten endet spätestens 8 Wochen nach Abschluss des FesƟvals bzw. des PrakƟkums. 

Das Testbeispiel ist eine eigenständige prakƟsche Leistung im Rahmen eines prakƟschen Kurses mit einer Rezep-

Ɵonsdauer von bis zu 15 Min. PrakƟsche Kurse können sowohl künstlerisch als auch wissenschaŌlich ausgerichtet 

sein. 

Der Projektbericht dokumenƟert Art und Umfang der geleisteten Projektarbeit und umfasst 15.000 Zeichen inkl. 

Leerzeichen. 

Der Modulabschlussbericht dokumenƟert die im Modul besuchten Seminare und/oder die geleistete Arbeit und 

diskuƟert kriƟsch den inhaltlichen Zusammenhang in wissenschaŌlicher Arbeitsweise. Er umfasst 22.000-27.000 

Zeichen inkl. Leerzeichen. 

Ein Protokoll fasst die angesprochenen Inhalte der zu protokollierenden Sitzung zusammen. Es umfasst mindestens 

3.000 und maximal 9.000 Zeichen inkl. Leerzeichen. 

Ein Essay ist eine wissenschaŌliche Stellungnahme in freierer und kürzerer Form als die Hausarbeit. Er umfasst 

10.000-15.000 Zeichen inkl. Leerzeichen 

Eine PräsentaƟon stellt eigene künstlerische oder wissenschaŌliche Forschungsergebnisse in Form eines mündli-

chen Vortrags vor. Ihre Dauer beträgt mindestens 15 und höchstens 30 Minuten. 

Eine Aufführungsanalyse beschreibt die Seherfahrung einer besuchten Aufführung und führt in eine eigene Frage-

stellung und InterpretaƟon des Erlebten, sie stellt eine grundlegende Methodik der TheaterwissenschaŌ dar. Der 

Umfang einer Kurz-Analyse beträgt 5.550 und der einer Lang-Analyse 16.650 Zeichen inkl. Leerzeichen. 
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Eine Lektürekarte fasst die grundlegenden Thesen eines gelesenen Textes zusammen, formuliert Verständnis- und 

weiterführende Fragen auf einem dafür vorgeferƟgten Formular. 

Referate, selbständige Leistungen, Testbeispiele können auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, 

wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen KandidaƟnnen und Kandidaten erkenntlich 

ist. 

Zwei prakƟsche Kurse können nach Absprache mit einem betreuenden Dozenten bzw. einer betreuenden DozenƟn 

durch eine eigene künstlerische Arbeit ersetzt werden. 

Maximal ein Kurs für Praxis der performaƟven Künste in einem der Wahlpflichtmodule (BA 11 u. 12) kann nach 

Absprache mit einem betreuenden Dozenten bzw. einer betreuenden DozenƟn durch eine eigene künstlerische 

Leistung ersetzt werden. 

Die Form der Prüfungen ist in den jeweiligen Modulbeschreibungen angegeben. Die Bewertung der Prüfungsleis-

tungen ist in § 28 und § 29 AllB festgelegt. Durch die Profilmodule können sich weitere Prüfungsformen ergeben, 

die in der jeweiligen Speziellen Ordnung zu den gewählten Modulen definiert wird. 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Ordnung in der Fassung des 1. Änderungsbeschlusses triƩ am Tage nach ihrer Verkündung in KraŌ und 

gilt für alle Studierenden, die ihr Studium zum Wintersemester 2025/2026 aufnehmen. 

(1)(2) Die bisherigen Studierenden können ihr Studium noch bis einschließlich Wintersemester 2028/2029 nach 

der Urfassung der Speziellen Ordnung für den Masterstudiengang Angewandte TheaterwissenschaŌ vom 

26.05.2021 fortsetzen. 

(2)(3) Ab Sommersemester 2029 kann das Studium nur noch nach dieser Ordnung in der Fassung des 1. Ände-

rungsbeschlusses fortgesetzt werden. 

Diese Ordnung in der Fassung des 1. Änderungsbeschlusses triƩ zum Wintersemester 2025/2026 in KraŌ; bis da-

hin gelten die bisherigen BesƟmmungen fort. 

Diese Prüfungsordnung triƩ am Tage nach ihrer Verkündung in KraŌ und findet auf alle Studierenden Anwendung, 

die im Wintersemester 2021/22 oder später das Studium im Bachelorstudium Angewandte TheaterwissenschaŌ 

aufnehmen. 

Auf Studierende, die ihr Studium im Bachelorstudium Angewandte TheaterwissenschaŌ vor dem Wintersemester 

2021/2022 aufgenommen haben, findet die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Angewandte Thea-

terwissenschaŌ vom 15.11.2006, in der Fassung des 4. Änderungsbeschlusses, weiterhin Anwendung, jedoch nicht 

länger als bis zum Ende des Sommersemesters 2024. Nach Ablauf der Übergangsfrist gilt nur noch diese Prüfungs-

ordnung; mit Ausnahme der Prüfungsverfahren, die nach der alten Fassung begonnen wurden. Mit Ablauf der 

Übergangsfrist triƩ die alte Fassung der SpezO außer KraŌ. 

(3) Studierende nach alter Prüfungsordnung haben jederzeit das Recht, ihr Studium nach der neuen Prüfungsord-

nung fortzusetzen und abzuschließen. Hierzu bedarf es einer verbindlichen Erklärung gegenüber dem Prüfungs-

ausschuss. 

Anlage 1: Studienverlaufsplan 

Anlage 2: Modulbeschreibungen 

Anlage 3: Künstlerische Eignungsprüfung 

Anlage 4: PrakƟkumsordnung 

Anlage 1: Studienverlaufsplan 

Anlage 2: Modulbeschreibungen 

Anlage 3: ATW-Modul SlavisƟk 
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Anlage 4: Künstlerische Eignungsprüfung 

Anlage 5: PrakƟkumsordnung 

Anlage 6:Anlage 1: Studienverlaufsplan 

Bachelor-Studiengang Angewandte Theaterwissenscha  

1. und 2. Semester:   Module der TheaterwissenschaŌ: 

       05-BA-ATW-ATW-01 

       05-BA-ATW-ATW-02 

       05-BA-ATW-ATW-03 

05-BA-ATW-ATW-04 

  Module der beteiligten Fächer: 

  2 Module aus     05-BA-ATW-DLW-13 

       05-BA-ATW-EDRWPA-14 

       05-BA-ATW-KLTWPB-15 

       05-BA-ATW-KG-16 

       05-BA-ATW-Muw-17 

3. und 4. Semester:   Module der TheaterwissenschaŌ: 

       05-BA-ATW-ATW-05 

       05-BA-ATW-ATW-06 

       05-BA-ATW-ATW-07 

    

  Wahlpflichtmodule: 

  1 Modul aus     05-BA-ATW-ATW-11 

       05-BA-ATW-ATW-12 

  Module der beteiligten Fächer: 

  2 Module aus     05-BA-ATW-DLW-13 

       05-BA-ATW-EDR WPA-14 

       05-BA-ATW-KLT-WPB-15 

       05-BA-ATW-KG-16 

       05-BA-ATW-Muw-17 

5. und 6. Semester:   Module TheaterwissenschaŌ: 

       05-BA-ATW-ATW-08 

       05-BA-ATW-ATW-09 

       05-BA-ATW-ATW-10 

  Wahlpflichtmodule: 

  1 Modul1 aus     05-BA-ATW-ATW-11 

       05-BA-ATW-ATW-12 

  Module beteiligte Fächer: 

  1 Modul2 aus     05-BA-ATW-DLW-13 

        05-BA-ATW-WPAEDR-14 

       05-BA-ATW-WPBKLT-15 

       05-BA-ATW-KG-16 

        05-BA-ATW-Muw-17 

                                                                 
1 Das gewählte Modul ist das Modul, das noch nicht im 3. oder 4. Semester absolviert wurde. 
2 Das gewählte Modul ist das Modul, das noch nicht im 1.- 4. Semester absolviert wurde. 
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  Thesis-Modul:   

05-BA-ATW-ATW-18 

Die Module des Studiengangs werden i. d. R. einmal jährlich angeboten. Grundsätzlich ist die 

Aufnahme des Studiums nur zum Wintersemester möglich. Die Platzierung des PrakƟkumsmo-

duls (Hospitanz – ) (05-BA-ATW-ATW-09) im 5. Semester des BA-Studiengangs ist eine Empfeh-

lung. 

Der folgende Studienverlaufsplan stellt unter BerücksichƟgung der Wahlpflicht- und Wahlfrei-

heiten der Studierenden eine mögliche Strukturierung des Studiums B. A. Angewandte Thea-

terwissenschaŌ dar. 

 

Modul 
Semester 

01 02 03 04 05 06 

05-BA-ATW-ATW-01 10 CP      

05-BA-ATW-ATW-02  10 CP     

05-BA-ATW-ATW-03 10 CP      

05-BA-ATW-ATW-04  10 CP     

05-BA-ATW-ATW-05   10 CP    

05-BA-ATW-ATW-06    10 CP   

05-BA-ATW-ATW-07   10 CP    

05-BA-ATW-ATW-08     10 CP  

05-BA-ATW-ATW-09      10 CP  

05-BA-ATW-ATW-10    10 CP   

05-BA-ATW-ATW-11      10 CP 

05-BA-ATW-ATW-12     10 CP  

05-BA-ATW-DLW-13 10 CP      

05-BA-ATW-EDRWPA-14  10 CP     

05-BA-ATW-KLTWPB-15    10 CP   

05-BA-ATW-KG-16   10 CP    

05-BA-ATW-Muw-17      10 CP 

05-BA-ATW-ATW-18      10 CP 

 

Kombinatorik der beteiligten Fächer 
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Für die Profilmodule (05-BA-ATW-DLW-13 bis 05-BA-ATW-MuW-17) stellen die o.g. beteiligten 

Fächer dem Bachelorstudiengang ATW Module zur VerfügungFür die folgenden fünf Profilmo-

dule 05-BA-ATW-DLW-13 bis 05-BA-ATW-MuW-17t; t. i In der Anlage 2 ist eine Liste mit mögli-

chen Wahlpflichtmodulenstudierbaren Modulen aus den beteiligten Fächern aufgeführt. Für 

die geöffneten Module gelten jeweils die Inhalte und QualifikaƟonszieleBesƟmmungen, die in 

den Sspeziellen Ordnungen/Modulbeschreibungen der beteiligten Fächer geregelt sind. Insge-

samt müssen in den fünf Modulen 05-BA-ATW-DLW-13 bis 05-BA-ATW-MuW-17 mindestens 50 

CP studiert werden. Die Benotung und und Benotung der erbrachten Leistungen erfolgten 

durch die beteiligten Fächer. Von diesen fünf Modulen muss eines in der GermanisƟk (05-BA-

ATW-DLW-13), eines in der MusikwissenschaŌ (05-BA-ATW-Muw-17) und eines in Kunstge-

schichte oder Kunstpädagogik (05-BA-ATW-KG-16) belegt werden. Die anderen zwei Module 

(05-BA-ATW-WPA-14 und 05-BA-ATW-WPB-15) können frei aus dem Angebot der anderen be-

teiligten Fächer gewählt werden: 

1. AnglisƟk / Englisch (FB 05), 

2. RomanisƟk (FB 05), 

3. SlavisƟk (FB 05), 

4. AltertumswissenschaŌen (FB 04), 

1.5. Philosophie (FB 04)Um die Profilbildung der Studierenden zu stärken, werden in 

diesen Modulen insgesamt 10 Veranstaltungen von den Studierenden der Angewand-

ten TheaterwissenschaŌ je nach Veranstaltungsangebot, Befähigung und Interessen-

lage aus den angeführten Fächern frei ausgewählt (s. (1) – (4)). Es müssen zwei Veran-

staltung pro Modul belegt werden. Die in den Modulen erbrachten Leistungen werden 

nach Beschluss des Prüfungsausschusses FB 05 von der Professur für Angewandte The-

aterwissenschaŌ als Bestandteile des Studiengangs BA-ATW anerkannt (s. § 6 Abs. 2 

und Abs. 3 SpezO ATW BA.), 

6. Soziologie (FB 04), 

2.7. PoliƟkwissenschaŌ (FB 04). 

(1) 05-BA-ATW-DLW-13. Deutsche Literaturwissenscha  

Die Veranstaltungen dieses Moduls werden von den Studierenden aus dem für die Angewandte 

TheaterwissenschaŌ geöffneten Veranstaltungsangebot der Fächer GermanisƟk (FB 05) / Kom-

paraƟsƟk (FB 05) gewählt. In der Anlage 2 ist eine Liste mit möglichenstudierbaren Wahlpflicht-

modulen aufgeführt.KombinaƟon aufgeführter Fächer: 

GermanisƟk (FB 05) 

1. KomparaƟsƟk (FB 05) 

(2) 05-BA-ATW-EDRWPA-14. Freies Theorie und Geschichte des europäischen DramasWahl-

pflichtmodul A sowie 05-BA-ATW-KLTWPB-15 Freies Wahlpflichtmodul B. Kulturtheorien 

Für diese Module gelten die unter Punkt 2.1 bis 2.3 dargestellten Regelungen. 

folgende Regelungen: 
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(2.1) 05-BA-ATW-EDR-14. Theorie und Geschichte des europäischen Dramas 

Die Veranstaltungen dieses ModulsModule der beteiligten Fächer werden von den Studieren-

den der Angewandten TheaterwissenschaŌ je nach Veranstaltungsangebot, Befähigung und 

Interessenlage eigenständig aus einer KombinaƟon der folgenden aufgeführten Fächer ausge-

wählt. Folgende Fächer stellen geeignete Module für die ATW zur Verfügung: Die Module sind 

in der Speziellen Ordnung / Modulbeschreibungen (Anlage 2) der anbietenden Studiengänge 

geregelt 

1. AnglisƟk / Englisch (FB 05) 

2. RomanisƟk (FB 05) 

3. SlavisƟk (FB 05) 

4. AltertumswissenschaŌen (FB 04) 

5. Philosophie (FB 04) 

6. Soziologie (FB 04) 

7. PoliƟkwissenschaŌ (FB 04). 

In der Anlage 2 ist eine Liste mit möglichenstudierbaren Wahlpflichtmodulen aus den beteilig-

ten Fächern aufgeführt. 

1. AnglisƟk / Englisch (FB 05) 

2. RomanisƟk (FB 05) 

3. SlavisƟk (FB 05) 

4. AltertumswissenschaŌen (FB 04) 

5.1. Veranstaltungen mit kulturwissenschaŌlicher Ausrichtung 

anderer Fächer der JLU 

Näheres zu den Wahlpflicht- und Wahlmöglichkeiten siehe (2.3). 

(2.2) 05-BA-ATW-KLT-15. Kulturtheorien 

Die Veranstaltungen dieses Moduls werden von den Studierenden der Angewandten The-

aterwissenschaŌ je nach Veranstaltungsangebot, Befähigung und Interessenlage aus ei-

ner KombinaƟon der folgenden aufgeführten Fächer ausgewählt. Die Module sind in der 

Speziellen Ordnung / Modulbeschreibungen (Anlage 2) der anbietenden Studiengänge 

geregelt. 

1. AnglisƟk / Englisch (FB 05) 

2.1. RomanisƟk (FB 05) 

3.2. SlavisƟk (FB 05) 

4. AltertumswissenschaŌen (FB 04) 

5. Philosophie (FB 04) 

6. Soziologie (FB 04) 

7. PoliƟkwissenschaŌ (FB 04) 

8.3. Veranstaltungen mit kulturwissenschaŌlicher Ausrichtung 
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anderer Fächer der JLU 

Näheres zu den Wahlpflicht- und Wahlmöglichkeiten siehe (2.3). 

(2.3) Wahlpflicht- und Wahlmöglichkeiten in den Modulen 05-BA-ATW-EDR-14 und 05-BA-

ATW-KLT-15 

In den Modulen 05-BA-ATW-EDR-14 und 05-BA-ATW-KLT-15 sind insgesamt 4 Veranstaltungen 

zu absolvieren, davon müssen insgesamt mindestens drei verschiedene Sprach- bzw. Kultur-

räume (Fächer) abgedeckt werden. 

Die Module sind in der Speziellen Ordnung / Modulbeschreibungen (Anlage 2) der anbietenden 

Studiengänge (vgl. 2.1. und 2.2.) geregelt. 

(3) 05-BA-ATW-KG-16. Kunstgeschichte für das Studium der Angewandten Theaterwissen-

scha  

Die Veranstaltungen dieses Moduls werden von den Studierenden aus dem für die Angewandte 

TheaterwissenschaŌ geöffneten Veranstaltungsangebot Die Veranstaltungen dieses Moduls 

werden von den Studierenden der Angewandten TheaterwissenschaŌ aus dem Veranstaltungs-

angebot folgender aufgeführter Fächer ausgewähltder Fächer Kunstgeschichte (FB 04) / Kunst-

pädagogik (FB 03) gewählt. In der Anlage 2 ist eine Liste mit möglichenstudierbaren Wahl-

pflichtmodulen aufgeführt. Die Module sind in der Speziellen Ordnung / Modulbeschreibungen 

(Anlage 2) der anbietenden Studiengänge geregelt. Die Benotung der erbrachten Leistungen 

erfolgt durch die Kunstgeschichte (FB 04) / Kunstpädagogik (FB 03). 

Kunstgeschichte (FB 04) 

Kunstpädagogik (FB 03) 

(4) 05-BA-ATW-Muw-17. Theorie und Geschichte der Musik 

Die Veranstaltungen dieses Moduls werden von den Studierenden aus dem für die Angewandte 

TheaterwissenschaŌ geöffneten Veranstaltungsangebot des Fachs MusikwissenschaŌ (Muw) 

(FB 03) gewählt. Die Veranstaltungen dieses Moduls werden von den Studierenden der Ange-

wandten TheaterwissenschaŌ aus dem Veranstaltungsangebot des Faches MusikwissenschaŌ 

(Muw) gewählt. Die Module sind in der Speziellen Ordnung/Modulbeschreibungen der anbie-

tenden Studiengänge geregelt.Die Benotung der erbrachten Leistungen erfolgt durch die Mu-

sikwissenschaŌ (Muw). In der Anlage 2 ist eine Liste mit studierbaren Wahlpflichtmodulen auf-

geführt. 
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05-BA-ATW-ATW-01 

Basismodul  1 :   
E inführung in die  Angewandte Theaterwissenschaft  

10 CP 

[Basic Module 1: Introduc on to Applied Theatre Studies] 

Pflichtmodul 
05/Angewandte TheaterwissenschaŌ/ATW 

1. Semester 
erstmals angeboten im Wintersemester 2021/2022 

Qualifika onsziele: 

Kenntnisse der Problemfelder der Theaterwissenschaft und deren theoretischen Grundlagen und Fragestellun-
gen. Historische Grundkenntnisse verschiedener Epochen, Theaterästhetiken und Formen. Hintergrundwissen 
zu Geschichte, Gesellschaftspolitik, kulturellen und geistesgeschichtlichen Entwicklungen der verschiedenen 
Epochen. Fähigkeit, dieses Wissen durch Literaturrecherche u. a. selbstständig zu vertiefen und sich eigenstän-
dig damit auseinander zu setzen und darzulegen. Aneignung verschiedener Methoden der Aufführungsanalyse, 
Fähigkeit selbstständig Texte und Aufführungen zu analysieren. 

Inhalte: 

Propädeutikum I (Vorlesung): 

Einführung in die Geschichte des europäischen Theaters von der griechischen Antike bis zur Gegenwart. Ein-
führung in Ästhetik, Dramatik, Aufführungspraxis, gesellschaftliche Funktion, Inhalte des Theaters einzelner 
Epochen wie z.B. Antike, Mittelalter, Barock, Aufklärung, 20. Jahrhundert. Historische, politische, gesellschaft-
liche, kulturelle und geistesgeschichtliche Hintergründe und Zusammenhänge der einzelnen Epochen. Rezepti-
onsgeschichte und Aktualität der Theaterformen und -konzepte, Einführung in postkoloniale Theaterdebatten 
und Gender Studies. 

Seminar (Aufführungsanalyse): 

Einführung in die Methoden der Analyse von Texten und Aufführungen, Einführung in das wissenschaftliche 
Arbeiten. 

Übung (Übung Aufführungsanalyse): 

Fähigkeit zur selbständigen, wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Aufführungsbesuchen, Spracherwerb / 
Aufbau von wissenschaftlichem Vokabular, Förderung von konstruktiver und differenzierter Diskussionskultur. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Jedes Wintersemester, Dauer: 1 Semester  

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Professur für TheaterwissenschaŌ 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: BA Angewandte Theaterwissenschaft, BA/MA Musikwissenschaft 
Referenzfach 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Vorlesung 60 h 60 h 

A2: Seminar 30 h 90 h 

A3: Übung 30 h 30 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: Bestandene Klausur (90 Min.) über die Inhalte der Vorlesung (A1). Aufführungsana-
lyse(n) (drei Kurzanalysen oder eine Langanalyse) im Seminar (A2); rRegelmäßige Teilnahme (vgl. spez. Ord-
nung § 8) in Seminar (A2) und Übung (A3). 
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Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: modulabschließendModulabschlussprüfung. 
– Prüfungsformen: Hausarbeit, zum Thema Klausur (90 Min.) über die Inhalte der Vorlesung (A1).organisato-

risch in A3. 
– Bildung der Modulnote: Hausarbeit Klausur (90 Min.) in Vorlesung (A1) 100 %. 
– 1. Wiederholungsprüfung: Überarbeitung der Prüfungsleistung innerhalb von 4 Wochen, organisatorisch in 

A3.. Klausur (90 Min.). 
– 2. Wiederholungsprüfung: Überarbeitung der Prüfungsleistung innerhalb von 4 Wochen, organisatorisch in 

A3.. Klausur (90 min) oder mdl. Prüfung (45 min) über Inhalte des gesamten Moduls (A1-A3). 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, ggf. Englisch. Entscheidung erfolgt durch modulverantwortliche 
Stelle. 

Hinweise: Modulberatung siehe Webseite hƩps://www.uni-giessen.de/ĩz/ĩ05/atw/studium/profilBaATW 

u. Vorlesungsverzeichnis 

 



Änderung der Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang 

„Angewandte Theaterwissenscha “ (BA ATW)“ 
28.05.2025 7.35.05 Nr. 4 

 

17 

05-BA-ATW-ATW-02 

Basismodul  2 :   
Grundlagen der  Angewandten Theaterwissenschaft  

10 CP 

[Basic Module 2: Basics of Applied Theatre Studies] 

Pflichtmodul 
05/Angewandte TheaterwissenschaŌ/ATW 

2. Semester 
erstmals angeboten im Sommersemester 2022 

Qualifika onsziele: 

Kenntnisse der Problemfelder der Theaterwissenschaft und deren theoretischen Grundlagen und Fragestellun-
gen, Kenntnisse der Philosophie und Kunstgeschichte im Hinblick auf theaterrelevante Fragestellungen, Fähig-
keit ästhetische Erfahrungen zu formulieren und zu reflektieren. 

Kenntnis im erweiterten wissenschaftlichen Arbeiten (Bibliotheken), Vertiefung und Anwendung theatertheore-
tischen Grundvokabulars. 

Inhalte: 

Propädeutikum II (Vorlesung) 

Einführung in verschiedene methodologische und theoretische Ansätze und Ästhetiken verschiedener Epochen, 
wie z.B., Semiotik, Hermeneutik, Poststrukturalismus, Gender- und postkoloniale Theorien, Einführung in 
grundlegende kunsthistorische, philosophische und theaterspezifische Fragestellungen und Theorien, Vertie-
fung einzelner Aspekte durch Lektüre von Primärtexten. Vertiefung des Wissens und der Fähigkeit zur selb-
ständigen Auseinandersetzung in Theorie und Praxis bezogen auf einzelne Epochen, Theorien oder Fragestel-
lungen 

Seminar (Theatertheoretische Grundbegriffe): 

Vertiefung des Wissens und der Fähigkeit zur selbständigen Auseinandersetzung in Theorie und Praxis bezogen 
auf theaterwissenschaftliche Grundbegriffe, theatrale Formen, Theorien oder theoretische Fragestellungen. 

Übung: 

Erweiterte Lektüre zu theatertheoretischen Grundbegriffen, vertiefende Diskussionen und Anwendungen der 
Begriffe auf persönliche Lektüre- und Seherfahrungen. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Jedes Sommersemester, Dauer: 1 Semester  

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Professur für TheaterwissenschaŌ 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: BA Angewandte Theaterwissenschaft, BA/MA Musikwissenschaft 
Referenzfach 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Vorlesung 60 h 60 h 

A2: Seminar 30 h 90 h 

A3: Übung 30 h 30 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: PräsentaƟon oder drei Lektürekarten im Seminar (A2); regelmäßige Teilnahme (vgl. 
spez. Ordnung § 8) 



Änderung der Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang 

„Angewandte Theaterwissenscha “ (BA ATW)“ 
28.05.2025 7.35.05 Nr. 4 

 

18 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: modulabschließendModulabschlussprüfung 
– Prüfungsformen: Klausur (90 Min.) organisatorisch in A1 über Inhalte der Vorlesung (A1). 
– Bildung der Modulnote: Klausur (90 Min.) in Vorlesung (A1) 100 %. 
– 1. Wiederholungsprüfung: Klausur (90 Min.) organisatorisch in A1. 
– 2. Wiederholungsprüfung: Klausur (90 minMin.) oder mdl. Prüfung (45 minMin.) über Inhalte des gesamten 

Moduls (A1-A3) organisatorisch in A1.. 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, ggf. Englisch. Entscheidung erfolgt durch modulverantwortliche 
Stelle. 

Hinweise: Modulberatung siehe Webseite hƩps://www.uni-giessen.de/ĩz/ĩ05/atw/studium/profilBaATW 

u. Vorlesungsverzeichnis 
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05-BA-ATW-ATW-03 

Basismodul  3 :   
E inführung in d ie  Bühnentechnik 

10 CP 

[Basic Module 3: Introduc on to stage mechanics] 

Pflichtmodul 
05/Angewandte TheaterwissenschaŌ/ATW 

1. Semester 
erstmals angeboten im Wintersemester 2021/2022 

Qualifika onsziele: 

Kenntnis der technischen Einrichtungen des Instituts, Befähigung, diese sachgemäß und selbstständig zu hand-
haben. 

Inhalte: 

Bühnentechnisches Propädeutikum (Vorlesung): 

Einführung in die grundsätzliche Ausstattung der Probebühnen und Medienstudios und in die Bedienungsweise 
des am Institut vorhandenen technischen Equipments, wie: Bedienung und Programmierung des Lichtpultes, 
Beschaffenheit und Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Beleuchtungsapparate, Möglichkeiten der Tonzu-
spielung und der Umgang mit einem Tonmischpult, Grundzüge der Mikrofonierung im Livebetrieb, Einsatz und 
Aufstellung von Lautsprechern in Bühnensituationen, Einrichtung eines Videoprojektors, Basiskenntnisse Vi-
deo- und Tonschnitt, Aufstellung und Einsatz von Videokameras, Überblick über die unterschiedlichen Audio- 
und Videoaufzeichnungsgeräte, unterschiedliche Datensignale, Kabel- und Steckerarten. 

Die Teilnahme am Bühnentechnischen Propädeutikum ist Voraussetzung, um eigenständig auf der Probe-
bühne arbeiten zu dürfen. 

Praktischer Kurs: 

Vertiefung des Wissens und der Fähigkeit zur selbständigen Arbeit mit einem der technischen Mittel. 

Praktischer Kurs: 

Vertiefung des Wissens und der Fähigkeit zur selbständigen Arbeit mit einem der technischen Mittel. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Jedes Wintersemester, Dauer: 1 Semester  

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Professur für Praxis performativer Künste 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: BA Angewandte Theaterwissenschaft 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Vorlesung 60 h 60 h 

A2: Praktischer Kurs 30 h 60 h 

A3: Praktischer Kurs 30 h 60 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: Testbeispiel im PrakƟschen Kurs (A2), unbenotet; regelmäßige Teilnahme (vgl. spez. 
Ordnung § 8) 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulabschlussprüfungmodulabschließend 
– Prüfungsformen: mündliche Prüfung (30 Min.), organisatorisch in über Inhalte der Vorlesung (A11). 
– Bildung der Modulnote: mündliche Prüfung (45 Min.) in Vorlesung (A1) 100 %. 
– 1. Wiederholungsprüfung: mündliche Prüfung (45 Min.) innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen, orga-

nisatorisch in A1.. 
– 2. Wiederholungsprüfung: mündliche Prüfung (45 min) über Inhalte des gesamten Moduls (A1-A3), organi-

satorisch in A1.. 
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Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, ggf. Englisch. Entscheidung erfolgt durch modulverantwortliche 
Stelle. 

Hinweise: Modulberatung siehe Webseite hƩps://www.uni-giessen.de/ĩz/ĩ05/atw/studium/profilBaATW 

u. Vorlesungsverzeichnis 
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05-BA-ATW-ATW-04 

Basismodul  4 :   
Ästhetik  und Performance 10 CP 

[Basic Module 4: Aesthe cs and Performance] 

Pflichtmodul 
05/Angewandte TheaterwissenschaŌ/ATW 

2. Semester 
erstmals angeboten im Sommersemester 2022 

Qualifika onsziele: 

Kenntnis und Nutzung der technischen Einrichtungen des Instituts, Befähigung Befragung der Grundlagen und 
Problematik zeitgenössischer Theaterästhetik und -praxis innerhalb einer performativ-künstlerischen Umset-
zung.  

Inhalte: 

Das Modul vermittelt aus praktischer Perspektive elementare Grundzüge zeitgenössischer Theaterästhetik und 
Performance mittels praktischer Erprobung von ästhetischen Prinzipien und Produktionsweisen. Entwicklung 
eigener künstlerischer Ansätze. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Jedes Sommersemester, Dauer: 1 Semester  

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Professur für Praxis performativer Künste 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: BA Angewandte Theaterwissenschaft 

Teilnahmevoraussetzungen: Mit bestanden bewertetes Basismodul 03 (05-BA-ATW-ATW-03) 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Kurs für Praxis der performativen 
Künste (für BA ATW, 2. Semester) 

60 h 150 h 

A2: Praktischer Kurs 30 h 60 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: Testbeispiel im PrakƟschen Kurs (A2), unbenotet; regelmäßige Teilnahme (vgl. spez. 
Ordnung § 8) 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulabschlussprüfungmodulabschließend 
– Prüfungsformen: Künstlerische Leistung, organisatorisch inm Kurs für Praxis der performaƟven Künste (A1). 
– Bildung der Modulnote: Künstlerische Leistung im Kurs für Praxis der performaƟven Künste, 100 %. 
– 1. Wiederholungsprüfung: Hausarbeit zum Thema des Kurses für Praxis der performaƟven Künste (organi-

satorisch A1) innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen, organisatorisch in A1.. 
– 2. Wiederholungsprüfung: Mündliche Prüfung (45 Min.), organisatorisch in A1über Inhalte von A1. 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, ggf. Englisch. Entscheidung erfolgt durch modulverantwortliche 
Stelle. 

Hinweise: Modulberatung siehe Webseite hƩps://www.uni-giessen.de/ĩz/ĩ05/atw/studium/profilBaATW 

u. Vorlesungsverzeichnis 
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05-BA-ATW-ATW-05 
Theatergeschichte  und histor ische Theaterästhet ik  

10 CP 
[Theatre History and Historical Theatre Aesthetics] 

Pflichtmodul 
05/Angewandte TheaterwissenschaŌ/ATW 

3. Semester 
erstmals angeboten im Wintersemester 2021/2022 

Qualifika onsziele: 

Vertrautheit mit Geschichte und Ästhetik verschiedener Epochen und Strömungen theatraler Formen auch im 
Hinblick auf zeitgenössische Ästhetiken, Fähigkeit zur historischen Einordnung in die jeweiligen Gesellschafts-
formen und Kenntnis ihrer gesellschaftlichen Funktion. Vertiefte Kenntnis einzelner Werke bzw. Autoren. 

Inhalte: 

Geschichte und Ästhetik einzelner Theaterepochen und Strömungen (Antike, Mittelalter, Neuzeit, Moderne) 
auch im Hinblick auf zeitgenössische Ästhetiken. Besonderheiten der Ästhetiken, Aufführungspraxis, Dramen-
texte, der Körper- und Subjektkonzeptionen sowie das Verhältnis zu Sprache, Herausarbeitung der gesellschaft-
lichen und kulturellen Hintergründe in Theorie und praktischer Übung (z.B. Maske, Chor, Comedia dell‚Arte). 

Angebotsrhythmus und Dauer: Jedes Semester, Dauer: 1 Semester  

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Professur für Theaterwissenschaft 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: BA Angewandte Theaterwissenschaft, BA/MA Musikwissenschaft 
Referenzfach 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Seminar (1) 30 h 60 h 

A2: Seminar (2) 30 h 180 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: Referat mit Thesenpapier oder Essay im Seminar (A1), unbenotet; regelmäßige Teil-
nahme (vgl. spez. Ordnung § 8). 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulabschlussprüfungmodulabschließend 
– Prüfungsformen: Hausarbeit, organisatorisch in Seminar (A2). 
– Bildung der Modulnote: Hausarbeit in Seminar (A2), 100 %.. 
– 1. Wiederholungsprüfung: Überarbeitung der nicht bestandenen Hausarbeit innerhalb eines Zeitraums von 

vier Wochen.Prüfungsleistung, organisatorisch in A2. 
– 2. Wiederholungsprüfung: Klausur (90 Min.) oder mündliche Prüfung (45 Min.), organisatorisch in A2.. über 

Inhalte von A1 und A2. 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, ggf. Englisch. Entscheidung erfolgt durch modulverantwortliche 
Stelle. 

Hinweise: Modulberatung siehe Webseite hƩps://www.uni-giessen.de/ĩz/ĩ05/atw/studium/profilBaATW 

u. Vorlesungsverzeichnis 
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05-BA-ATW-ATW-06 
Theorie  und Theater  

10 CP 
[Theory and Theatre] 

Pflichtmodul 
05/Angewandte TheaterwissenschaŌ/ATW 

4. Semester 
erstmals angeboten im Wintersemester 2021/2022 

Qualifika onsziele: 

Vertrautheit mit wichtigen Theatertheorien; Befähigung, theoretische Probleme zu erkennen und zu formulie-
ren, die Theorien anzuwenden sowie das Wechselverhältnis von Theater und Theorie zu reflektieren. 

Inhalte: 

Die Studierenden sollen theoretische Probleme der Theaterwissenschaft mit verschiedenen theoretischen An-
sätzen – z.B. dramaturgisch, semiotisch, anthropologisch, poststrukturalistisch, soziologisch, psychosemiotisch 
– erarbeiten, vertiefen und für die Analyse konkreter Theateraufführungen fruchtbar machen können. In Semi-
naren werden exemplarisch wie überblicksartig wichtige theoretische Fragen und Positionen der Theatertheorie 
behandelt sowie wissenschaftliches Arbeiten vertieft. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Jedes Semester, Dauer: 1 Semester  

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Professur für Theaterwissenschaft 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: BA Angewandte Theaterwissenschaft, BA/MA Musikwissenschaft 
Referenzfach 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Seminar (1) 30 h 60 h 

A2: Seminar (2) 30 h 180 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: Referat mit Thesenpapier oder Essay im Seminar (A1), unbenotet; regelmäßige Teil-
nahme (vgl. spez. Ordnung § 8). 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: modulabschließendModulabschlussprüfung 
– Prüfungsformen: Hausarbeit, organisatorisch in A2.Hausarbeit im Seminar (A2). 
– Bildung der Modulnote: Hausarbeit im Seminar (A2), 100 %. 
– 1. Wiederholungsprüfung: Überarbeitung der nicht bestandenen Hausarbeit innerhalb eines Zeitraums von 

vier Wochen.der Prüfungsleistung, organisatorisch in A2. 
– 2. Wiederholungsprüfung: Klausur (90 Min.) oder mündliche Prüfung (45 Min.), organisatorisch in A2.. über 

Inhalte von A1 und A2. 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, ggf. Englisch. Entscheidung erfolgt durch modulverantwortliche 
Stelle. 

Hinweise: Modulberatung siehe Webseite https://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/atw/studium/profilBaATW u. 
Vorlesungsverzeichnis 
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05-BA-ATW-ATW-07 
Theater  und Praxis  

10 CP 
[Theatre and Practice] 

Pflichtmodul 
05/Angewandte TheaterwissenschaŌ/ATW 

3 Semester 
erstmals angeboten im Wintersemester 2021/2022 

Qualifika onsziele: 

Vertiefung bereits erarbeiteter Grundlagen und Problematiken zeitgenössischer Theaterästhetik und -praxis in-
nerhalb einer performativ-künstlerischen Umsetzung. 

Inhalte: 

Das Modul vermittelt aus praktischer Perspektive vertiefte Ansätze zeitgenössischer Theaterästhetik und Per-
formance mittels praktischer Erprobung von ästhetischen Prinzipien und Produktionsweisen. Weiterentwicklung 
und Reflektion bereits erarbeiteter eigener künstlerischer Ansätze. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Jedes Semester, Dauer: 1 Semester  

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Professur für Praxis performaƟver Künste 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: BA Angewandte Theaterwissenschaft 

Teilnahmevoraussetzungen: Mit bestanden bewertetes Basismodul 03 (05-BA-ATW-ATW-03) 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Kurs für Praxis performativer 

Künste 
60 h 150 h 

A2: Praktischer Kurs 30 h 60 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: regelmäßige Teilnahme (vgl. spez. Ordnung § 8). 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulabschlussprüfungmodulabschließend 
– Prüfungsformen: Künstlerische Leistung, organisatorisch im Kurs für Praxis der performaƟven Künste (in 

A1). 
– Bildung der Modulnote: Künstlerische Leistung im Kurs für Praxis der performaƟven Künste (A1), 100 %. 
– 1. Wiederholungsprüfung: Hausarbeit zum Thema des Kurses für Praxis der performaƟven Künste (A1) in-

nerhalb eines Zeitraums von vier Wochen, organisatorisch in A1.. 
– 2. Wiederholungsprüfung: Klausur (90 Min.) oder mündliche Prüfung (45 Min.), organisatorisch in A1.. über 

Inhalte von A1 und A2. 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, ggf. Englisch. Entscheidung erfolgt durch modulverantwortliche 
Stelle. 

Hinweise: Modulberatung siehe Webseite hƩps://www.uni-giessen.de/ĩz/ĩ05/atw/studium/profilBaATW u. 
Vorlesungsverzeichnis 
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05-BA-ATW-ATW-08 
Kurat ion und Kulturmanagement 

10 CP 
[Cultural Management] 

Pflichtmodul 
05/Angewandte TheaterwissenschaŌ/ATW 

5. Semester 
erstmals angeboten im Wintersemester 20251/20262 

Qualifika onsziele: 

Kenntnis der Grundstrukturen von Konzeption, Organisation und Durchführung von Kulturprojekten und Orga-
nisationsformen von kulturellen Einrichtungen. 

Inhalte: 
Dieses Modul bietet einen Überblick über verschiedene Formen des Kultur-, Theater- und/oder Konzertmanage-
ments und dient zur Vorbereitung auf Tätigkeiten im außeruniversitären Rahmen der Kulturbranche. 
Im Rahmen eines Seminars: z.B. Kuration, Beschreibung von Organisations- und Betriebsformen, Öffentlich-
keitsarbeit, Festivaldramaturgie, Finanzierungsmodelle/Fundraising, Theaterrecht, Urheberrecht, Erörterung 
von Alternativmodellen. 
Wahlweise wird im Rahmen der Festivalorganisation einer studentischen Werkschau (Theatermaschine) oder 
eines Gastspielfestivals (Diskurs) durch Übernahme einer verantwortlichen Funktion im Organisationsteam 
dieses Festivals exemplarisch der Prozess einer Organisationsform von der ersten Planungsstufe bis zur Festi-
valnachbereitung praktisch durchgeführt. In diesem Fall ersetzt die Teilnahme an diesem Festival Seminar (1). 

Angebotsrhythmus und Dauer: Jedes Semester, Dauer: 1 Semester  

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Professur für Praxis performaƟver Künste 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: BA Angewandte Theaterwissenschaft 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: 

a) Seminar (1) oder 

b) Festivalorganisation 

a) 30 h 

b) 0 h 

a) 90 h 

b) 120 h 

A2: Seminar (2) 30 h 150 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: Referat mit Thesenpapier oder Klausur (90 Min.) im Seminar (1; A1), unbenotet oder 
Mitarbeit im Festival-Organisationsteam (z.B. Diskurs, Theatermaschine), unbenotet; regelmäßige Teilnahme 
(vgl. spez. Ordnung § 8). 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: modulabschließend 
– Prüfungsformen: Modulabschlussbericht in Seminar (2; A2) zu den im Modul 05-BA-ATW-ATW-08 besuch-

ten Seminaren (A1a und A2) bzw. des besuchten Seminars (A1a) und der geleisteten FesƟvalorganisaƟon 
(A1b). 

– Bildung der Modulnote: Modulabschlussbericht, 100 %. 
– 1. Wiederholungsprüfung: Überarbeitung der nicht bestandenen Prüfungsleistung innerhalb eines Zeit-

raums von vier Wochen. 
– 2. Wiederholungsprüfung: Klausur (90 Min.) oder mündliche Prüfung (45 Min.) über Inhalte von A1a/A1b 

und A2.Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
– Prüfungsformen: entweder FesƟvalbericht / Referat im Seminar, unbenotet, organisatorisch in A1. 
– Bildung der Modulnote: unbenotet 
– 1. Wiederholungsprüfung: Überarbeitung der Prüfungsleistung, organisatorisch in A1. 
– 2. Wiederholungsprüfung: mündliche Prüfung (45 Min.), organisatorisch in A1. 
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Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, ggf. Englisch. Entscheidung erfolgt durch modulverantwortliche 
Stelle. 

Hinweise: Modulberatung siehe Webseite hƩps://www.uni-giessen.de/ĩz/ĩ05/atw/studium/profilBaATW u. 
Vorlesungsverzeichnis 
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05-BA-ATW-ATW-09 
Prakt ikumsmodul  (Hospitanz)  

10 CP 
[Internship] 

Pflichtmodul 
05/Angewandte TheaterwissenschaŌ/ATW 5. Semester (vorle-

sungsfreie Zeit) erstmals angeboten im Wintersemester 2021/2022 

Qualifika onsziele: 

Kennenlernen der Arbeitsprozesse in anerkannten kulturellen/künstlerischen Einrichtungen. Berufliche Orientie-
rung, Erwerb professioneller Basiskenntnisse. Kontakte zu professionellen Institutionen. Fähigkeit, die Arbeits-
prozesse eigenständig zu reflektieren. 

Inhalte: 

Teilnahme und unterstützende Mitarbeit, Beobachtung, Beschreibung und Erörterung von Produktionsabläufen 
in einer anerkannten Einrichtung des Theater-, Musiktheater-, Funk-, Film-, Fernsehwesens sowie in anerkann-
ten Einrichtungen des Kulturmanagements, der Festivalorganisation und dem Verlagswesen etc. innerhalb eines 
begrenzten zeitlichen Rahmens. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Vorlesungsfreie Zeit jedes Semesters, Dauer: mind. 4 Wochen  

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Professur für Praxis performaƟver Künste 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: BA Angewandte Theaterwissenschaft 

Teilnahmevoraussetzungen: Das Modul wird nach vorheriger Absprache mit dem Modulverantwortlichen und 
Vorlage eines Hospitanzvertrages an einer nach Anlage 5 anerkannten Institution durchgeführt.keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Hospitanz 200 100 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: Das Modul wird nach vorheriger Absprache mit dem Modulverantwortlichen und Vor-
lage eines Hospitanzvertrags an einer nach Anlage 4 anerkannten Institution durchgeführt keine. 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulabschlussprüfungmodulabschließend 
– Prüfungsformen: PrakƟkumsbericht, unbenotet 
– Bildung der Modulnote: unbenotet, der PrakƟkumsbericht muss bestanden sein. 
– 1. Wiederholungsprüfung: Überarbeitung des PrakƟkumsberichts.der Prüfungsleistung. 
– 2. Wiederholungsprüfung: mündliche Prüfung (45 Min.). 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, ggf. Englisch. Die Entscheidung erfolgt durch modulverantwortli-
che Stelle. 

Hinweise: Modulberatung siehe Webseite hƩps://www.uni-giessen.de/ĩz/ĩ05/atw/studium/profilBaATW, 
siehe auch Anlage 54. 
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05-BA-ATW-ATW-10 
Praxismodul  ( freies  Projektmodul)  

10 CP 
[Practice Module] 

Pflichtmodul 
05/Angewandte TheaterwissenschaŌ/ATW 

4. Semester 
erstmals angeboten im Wintersemester 2021/2022 

Qualifika onsziele: 

Erfahrung in selbstverantwortlichen, berufsnahen Tätigkeiten, eigenständiges Zeitmanagement, Erwerb von Ko-
operations- und Organisationsfähigkeiten, Vertiefung der eigenen Praxis-Interessen. 

Inhalte: 

Nachweis von 10 CP aus praktischer Arbeit im Rahmen von kuratorischen Tätigkeiten, kooperativer künstleri-
scher oder wissenschaftlicher Projektarbeit, Mitarbeit an MA-Abschlussarbeiten, eigene künstlerische Projekte 
etc. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Vorlesungsfreie Zeit jedes Semesters, individuell, Dauer: 300 h 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Professur für Praxis performaƟver Künste 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: BA Angewandte Theaterwissenschaft 

Teilnahmevoraussetzungen: keinekeine - 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Projektarbeit 0 150 h 

A2: Projektarbeit 0 150 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: –keinekeine 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulabschlussprüfungmodulabschließend 
– Prüfungsformen: Projektbericht / DokumentaƟon über die geleistete Projektarbeit, unbenotet. 
– Bildung der Modulnote: unbenotet, Prüfungsleistung muss bestanden sein. 
– 1. Wiederholungsprüfung: Überarbeitung des Projektberichts.der Prüfungsleistung. 
– 2. Wiederholungsprüfung: mündliche Prüfung (45 Min.). über Inhalte von A1 und A2. 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, ggf. Englisch. Entscheidung erfolgt durch modulverantwortliche 
Stelle. 

Hinweise: Um die Projektarbeit als Modul oder Modulbestandteil anerkannt zu bekommen, muss eine vorhe-
rige Anmeldung derselben bei einem Dozenten / einer Dozentin des Instituts erfolgen.  
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05-BA-ATW-ATW-11 
Spezial is ierungsmodul  1  

10 CP 
[Specialization Module 1] 

Wahlpflichtmodul 
05/Angewandte TheaterwissenschaŌ/ATW 

6. Semester 
erstmals angeboten im Wintersemester 2021/2022 

Qualifika onsziele: 

Spezialisierte Vertiefung individueller Studieninteressen im wissenschaftlichen oder künstlerischen Bereich, auch 
im Hinblick auf ein erstes berufsfeldorientiertes Arbeiten (Ergänzung / Vertiefung ausgewählter Fachkomponen-
ten, Kompetenzerwerb im Kontext der beruflichen Anwendbarkeit des Studiums). 

Inhalte: 

Das Spezialisierungsmodul steht im Kontext der Kombination von Studieninteressen und erster Berufsorientie-
rung am Ende des BA-Studiums und kann in diesem Rahmen von den Studierenden entweder forschungs- oder 
anwendungsorientiert gewählt werden, wobei beide Modulbestandteile dem gewählten Schwerpunkt zugeord-
net sein müssen, also A1 Seminar und A2 Seminar oder A1 Praktischer Kurs und A2 Kurs für Praxis performativer 
Künste. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Jedes Semester, Dauer: 1 Semester  

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Professur für Praxis performaƟver Künste u. Professur für Thea-
terwissenschaŌ 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: BA Angewandte Theaterwissenschaft 

Teilnahmevoraussetzungen: Mit bestanden bewertete Basismodule BA 01–04 (05-BA-ATW-ATW-01; 05-BA-
ATW-ATW-02 05-BA-ATW-ATW-03; 05-BA-ATW-ATW-04) 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: 

a) Seminar (1) oder 

b) Praktischer Kurs  

a) 30 h 

b) 30 h 

a) 60 h 

b) 60 h 

A2: 

a) Seminar (2) oder 

b) Kurs für Praxis performativer 
Künste 

a) 30 h 

b) 60 h 

a) 180 h 

b) 150 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: Kurzreferat oder Essay im Seminar (1; A1a) , unbenotet oder Testbeispiel im Prakti-
schen Kurs (A1b), unbenotet.; regelmäßige Teilnahme (vgl. spez. Ordnung § 8). 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulabschlussprüfungmodulabschließend 
– Prüfungsformen: Hausarbeit oder schriŌlich ausgearbeitetes Referat in Seminar (organisatorisch in A2a) 

(organisatorisch in 2; A2a) oder künstlerische Leistung im Kurs für Praxis performaƟver Künste (organisato-
risch in A2; A2b). 

– Bildung der Modulnote: Hausarbeit oder schriŌlich ausgearbeitetes Referat , organisatorisch in Seminar (2) 
oder künstlerische Leistung im Kurs für Praxis performaƟver Künste, 100 %. 

– 1. Wiederholungsprüfung: Überarbeitung der nicht bestandenen Prüfungsleistung, organisatorisch in A2.. 
innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen. 

– 2. Wiederholungsprüfung: Klausur (90 Min.) oder mündliche Prüfung (45 Min.) zu Inhalten von A1 und A2, 
organisatorisch in A2.. 
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Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, ggf. Englisch. Entscheidung erfolgt durch modulverantwortliche 
Stelle. 

Hinweise: Modulberatung siehe Webseite hƩps://www.uni-giessen.de/ĩz/ĩ05/atw/studium/profilBaATW u. 
Vorlesungsverzeichnis 
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05-BA-ATW-ATW-12 
Spezial is ierungsmodul  2  

10 CP 
[Specialization Module 2] 

Wahlpflichtmodul 
05/Angewandte TheaterwissenschaŌ/ATW 

5. Semester 
erstmals angeboten im Wintersemester 2021/2022 

Qualifika onsziele: 

Spezialisierte Vertiefung individueller Studieninteressen im wissenschaftlichen oder künstlerischen Bereich, auch 
im Hinblick auf ein erstes berufsfeldorientiertes Arbeiten (Ergänzung / Vertiefung ausgewählter Fachkomponen-
ten, Kompetenzerwerb im Kontext der beruflichen Anwendbarkeit des Studiums). 

Inhalte: 

Das Spezialisierungsmodul steht im Kontext der Kombination von Studieninteressen und erster Berufsorientie-
rung am Ende des BA-Studiums und kann in diesem Rahmen von den Studierenden entweder forschungs- oder 
anwendungsorientiert gewählt werden, wobei beide Modulbestandteile dem gewählten Schwerpunkt zugeord-
net sein müssen. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Jedes Semester, Dauer: 1 Semester  

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Professur für Praxis performaƟver Künste u. Professur für Thea-
terwissenschaŌ 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: BA Angewandte Theaterwissenschaft 

Teilnahmevoraussetzungen: Mit bestanden bewertete Basismodule BA 01–04 (05-BA-ATW-ATW-01; 05-BA-
ATW-ATW-02 05-BA-ATW-ATW-03; 05-BA-ATW-ATW-04) 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: 

a) Seminar (1) oder 

b) Praktischer Kurs  

a) 30 h 

b) 30 h 

a) 60 h 

b) 60 h 

A2: 

a) Seminar (2) oder 

b) Kurs für Praxis performativer 
Künste 

a) 30 h 

b) 60 h 

a) 180 h 

b) 150 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: Kurzreferat oder Essay im Seminar (1; A1a) , unbenotet oder Testbeispiel im Prakti-
schen Kurs (A1b), unbenotet; regelmäßige Teilnahme (vgl. spez. Ordnung § 8). 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
– Prüfungsformen: Hausarbeit (organisatorisch in A2a) oder künstlerische Leistung (organisatorisch in A2b). 
– Bildung der Modulnote: Hausarbeit oder künstlerische Leistung 100 %. 
– 1. Wiederholungsprüfung: Überarbeitung der Prüfungsleistung, organisatorisch in A2. 
– 2. Wiederholungsprüfung: Klausur (90 Min.) oder mündliche Prüfung (45 Min.), organisatorisch in A2.Art 

der Prüfung: modulabschließend 
– organisatorisch in organisatorisch in .Prüfungsformen: Hausarbeit in Seminar (2; A2a) oder künstlerische 

Leistung im Kurs für Praxis performaƟver Künste (A2b). 
– Bildung der Modulnote: Hausarbeit oder ausgearbeitetes Referat in Seminar (2: A2a) oder künstlerische 

Leistung im Kurs für Praxis performaƟver Künste, 100 %. 
– 1. Wiederholungsprüfung: Überarbeitung der nicht bestandenen Prüfungsleistung innerhalb eines Zeit-

raums von vier Wochen. 
– 2. Wiederholungsprüfung: Klausur (90 Min.) oder mündliche Prüfung (45 Min.) über Inhalte von A1 und A2. 



Änderung der Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang 

„Angewandte Theaterwissenscha “ (BA ATW)“ 
28.05.2025 7.35.05 Nr. 4 

 

32 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, ggf. Englisch. Entscheidung erfolgt durch modulverantwortliche 
Stelle. 

Hinweise: Modulberatung siehe Webseite hƩps://www.uni-giessen.de/ĩz/ĩ05/atw/studium/profilBaATW u. 
Vorlesungsverzeichnis 
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05-BA-ATW-DLW-13 

Profi lmodul:  Deutsche L iteraturwissenschaft   

für  das  Studium der  Angewandten Theaterwissenschafte 

10 CPmind. 50 CP 

05-BA-ATW-DLW-13 

Profilmodul: Deutsche Literaturwissenscha   

für das Studium der Angewandten Theaterwissenschaft 

[German Literary Studies for Applied Theatre Studies] 

Germanistik (FB 05); Komparatistik (FB 05) 

05-BA-ATW-WPA-14 

Profilmodul: Freies Wahlpflichtmodul A 

[Free Elec ve Module A] 

Anglistik / Englisch (FB 05); Romanistik (FB 05); Slavistik (FB 05); Al-
tertumswissenschaften (FB 04); Philosophie (FB 04); Soziologie (FB 
04); Politikwissenschaft (FB 04); AfK 

05-BA-ATW-WPB-15 

Profilmodul: Freies Wahlpflichtmodul B 

[Free Elec ve Module B] 

Anglistik / Englisch (FB 05); Romanistik (FB 05); Slavistik (FB 05); 
Altertumswissenschaften (FB 04); Philosophie (FB 04); Soziologie 

(FB 04); Politikwissenschaft (FB 04); AfK 

05-BA-ATW-KG-16 

Profilmodul: Kunstgeschichte 

für das Studium der Angewandten Theaterwissenschaft 

[Art History for Applied Theatre Studies] 

Kunstgeschichte (FB 04) / Kunstpädagogik (FB 03) 

05-BA-ATW-MUW-
17 

Profilmodul: Theorie und Geschichte der Musik 

[Theory and History of Music] 

Musikwissenschaft (FB 03) 

Wahlpflichtmodule 
05/InsƟtut f. GermanisƟk 

erstmals angeboten im Wintersemester 20251/20262 
1.-6. Semester 

Qualifika onsziele: 

Die Profilmodule dienen der Vertiefung bzw. Spezialisierung der fachlichen Kompetenzen in den für die ATW 
relevanten (Teil-)Fachgebieten der beteiligten Fächer. Die Module können Grundlagen oder spezielle Themen 
dieser Fachgebiete aufgreifen. Durch die weitgehende Wahlfreiheit lernen die Studierenden, aktiv gestaltend 
auf die eigene Profilbildung einzuwirken. Die modulspezifischen Qualifikationsziele können der Modulbeschrei-
bung des gewählten Moduls aus dem beteiligten Fach entnommen werden. 

Im Modul 05-BA-ATW-DLW-13 kann frei aus der nachfolgend aufgeführten Liste der Fächer Germanistik (FB 05) 
und Komparatistik (FB 05) gewählt werden. 

In den Modulen 05-BA-ATW-WPA-14 und 05-BA-ATW-WPB-15 kann frei aus der in den Modulbeschreibungen 
aufgeführten Liste der folgenden Fächer gewählt werden: Anglistik / Englisch (FB 05); Romanistik (FB 05); Sla-
vistik (FB 05); Altertumswissenschaften (FB 04); Philosophie (FB 04); Soziologie (FB 04); Politikwissenschaft (FB 
04); AfK. 

Im Modul 05-BA-ATW-KG-16 kann frei aus der in der Modulbeschreibung aufgeführten Liste der Fächer Kunst-
geschichte (FB 04) / Kunstpädagogik (FB 03) gewählt werden. 

Im Modul 05-BA-ATW-MUW-17 kann frei aus der in der Modulbeschreibung aufgeführten Liste des Fachs Mu-
sikwissenschaft (FB 03) gewählt werden.Die Kompetenz- und Qualifikationsziele orientieren sich an den Zielen 
des Instituts für Germanistik und den entsprechenden Modulbeschreibungen. (vgl. Anlage 1 der spez. Ordnung). 
nachfolgend in den Modulbeschreibungen in der Modulbeschreibung in der Modulbeschreibung  
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Inhalte: 
Die Inhalte des gewählten Moduls sind in der entsprechenden Modulbeschreibung beschrieben. könneneinge-
bracht werdenSpeziellen OrdnungenUm die Profilbildung der Studierenden zu fördern, sind für das Modul In-
halte aus dem Studiengang GermanisƟk frei wähl- und kombinierbar. 

Hinweise: vgl. § 6 Abs. 2 bis Abs. 4 SpezO 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes SoSe und WiSe, abhängig von dem jeweils gewählten Modul (vgl. ent-
sprechende Modulbeschreibung)) 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: siehe Modulbeschreibung des jeweils gewählten Moduls gemäß 

der dazugehörigen Speziellen Ordnung, bzw. der Nebenfach- und Referenzfachordnungen der entsprechenden 
Fachbereiche. 

Hinweise: vgl. § 6 5 Abs. 24 bis Abs. 4sowie § 6 Abs. 2 und 3 dieser Ordnung SpezO 

 

 



Änderung der Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang 

„Angewandte Theaterwissenscha “ (BA ATW)“ 
28.05.2025 7.35.05 Nr. 4 

 

35 

 

05-BA-ATW-DLW-
13 

Profilmodul 

Deutsche LiteraturwissenschaŌ  
für das Studium der Angewandten TheaterwissenschaŌ  

Wahlpflichtmodule 

[German Literary Studies for Applied Theatre Studies] 

Germanistik (FB 05) 
1.-6. Semester 

erstmals angeboten im Wintersemester 2025/2026 

Qualifika onsziele: 

Die Studierenden können in diesem Profilmodul eine Vertiefung bzw. Spezialisierung der fachlichen Kompeten-
zen in den für die Angewandte Theaterwissenschaft relevanten (Teil-)Fachgebieten des Instituts für Germanistik 
ausbilden. Durch die weitgehende Wahlfreiheit lernen die Studierenden, aktiv gestaltend auf die eigene Profil-
bildung einzuwirken. Die fachbereichsspezifischen Qualifikationsziele können der jeweiligen Modulbeschreibung 
des gewählten Moduls aus dem beteiligten Fach entnommen werden. In diesem Modul kann frei aus der unten 
aufgeführten Liste der für die ATW zur Verfügung gestellten Module der Fächer Germanistik (FB 05) und Kom-
paratistik (FB 05) gewählt werden.  

Inhalte: 
Module, die der Erlangung der o.g. QualifikaƟonsziele dienen, können aus der unten aufgeführten Liste frei 
gewählt werden. Weitere Module sind auf Antrag möglich. In Zweifelsfällen sollte die/der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses kontakƟert werden. 

Hinweise: vgl. § 6 Abs. 2 bis Abs. 4 SpezO 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes SoSe und WiSe, abhängig von dem jeweils gewählten Modul (vgl. ent-
sprechende Modulbeschreibung) 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: siehe Modulbeschreibung des jeweils gewählten Moduls gemäß 

der dazugehörigen Speziellen Ordnung, bzw. der Nebenfach- und Referenzfachordnungen der entsprechenden 
Fachbereiche. 

Prüfungsvorleistung: Siehe Modulbeschreibung des gewählten Modulskeine 

Modulprüfung: Siehe Modulbeschreibung des gewählten Moduls 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Siehe Modulbeschreibung des gewählten Moduls 

Auswahl an möglichen Wahlmodulen: 
Siehe Spezielle Ordnung für denO Bachelorstudiengang GermanisƟk des Fachbereichs 05 – Sprache, Literatur, 
Kultur – der JLU, Gemeinsame Anlage 2: Modulbeschreibungen vom 15.04.2020 (in der jeweils gülƟgen Fas-
sung): 

 Einführung in das Studiengebiet Literatur (05-BA-G-001) 

 Einführung in die Literatur- und Kulturtheorie (05-BA-G-009) 

 Epochen und insƟtuƟonelle Kontexte der deutschen Literatur (05-BA-G-010) 

 Literarische Bildung und kulturelle Praxis (05-BA-G-013) 

 „Ausgewählte Probleme der LiteraturwissenschaŌ“ (05-BA-G-014) 

Siehe Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang KomparaƟsƟk des Fachbereichs 05 – Sprache, Literatur, 
Kultur – der JLU vom 15.04.2020 in der jeweils gülƟgen Fassung: 

 Hauptwerke/Schlüsseltexte der Weltliteratur (05-BA-Komp-002) 

 PoeƟk und ÄstheƟk (05-BA-Komp-003) 

 Literatur- und Kulturtheorie (05-BA-Komp-004) 

 Texte und Medien (05-BA-Komp-007) 

 Kulturelle Praxis (05-BA-Komp-008) 
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Hinweise vgl. § 5 Abs. 4 sowie § 6 Abs. 2 und 3 § 6 Abs. 2 bis Abs. 4 SpezOdieser Ordnung  
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05-BA-ATW-WPA-
14 und 05-BA-
ATW-WPB-15 

 

 

Profilmodule 

Freies Wahlpflichtmodul A und Freies Wahlpflichtmodul B 

 

 

Wahlpflichtmodule [Free Elec ve Module A and Free Lec ve Module B] 

 

Anglistik / Englisch (FB 05); Romanistik (FB 05); Slavistik (FB 05); 
Altertumswissenschaften (FB 04); Philosophie (FB 04); Soziologie 

(FB 04); Politikwissenschaft (FB 04); AfK 

1.-6. Semester 

erstmals angeboten im Wintersemester 2025/2026 

Qualifika onsziele: 

Die Studierenden können in diesen Profilmodulen eine Vertiefung bzw. Spezialisierung der fachlichen Kompe-
tenzen in den für die Angewandte Theaterwissenschaft relevanten (Teil-)Fachgebieten in folgenden Fachgebie-
ten ausbilden: Anglistik / Englisch (FB 05); Romanistik (FB 05); Slavistik (FB 05); Altertumswissenschaften (FB 
04); Philosophie (FB 04); Soziologie (FB 04); Politikwissenschaft (FB 04); AfK. Durch die weitgehende Wahlfreiheit 
lernen die Studierenden, aktiv gestaltend auf die eigene Profilbildung einzuwirken. Die fachbereichsspezifischen 
Qualifikationsziele könnensind der jeweiligen Modulbeschreibung des gewählten Moduls oder der gewählten 
Einzelveranstaltung (AfK) aus dem beteiligten Fach entnommen werdenzu entnehmen. In diesem Modul kann 
frei aus der unten aufgeführten Liste der für die ATW zur Verfügung gestellten Module der genannten Fächer 
gewählt werden.  

Inhalte: 
Module, die der Erlangung der o.g. QualifikaƟonsziele dienen, können aus der unten aufgeführten Liste frei 
gewählt werden. Weitere Module sind auf Antrag möglich. In Zweifelsfällen sollte die/der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses kontakƟert werden. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Jjedes SoSe und WiSe, abhängig von dem jeweils gewählten Modul (vgl. ent-
sprechende Modulbeschreibung) 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Ssiehe Modulbeschreibung des jeweils gewählten Moduls gemäß 

der dazugehörigen Speziellen Ordnung, bzw. der Nebenfach- und Referenzfachordnungen der entsprechenden 
Fachbereiche. 

Prüfungsvorleistung: Siehe Modulbeschreibung des gewählten Moduls 

Modulprüfung: Siehe Modulbeschreibung des gewählten Moduls 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Siehe Modulbeschreibung des gewählten Moduls 

Auswahl an möglichen Wahlpflichtmodulen: 
Aus demSiehe Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang Anglophone Studies des Fachbereichs 05 – Spra-

che, Literatur, Kultur – der JLU vom 15.04.2020 (in der jeweils gülƟgen Fassung der SpezO): 

 Gender, Sexuality, and Diversity (05-BA-A-011) 

 CriƟcal Media Studies (05-BA-A-015) 

 Intermediate Module Language and Society (05-BA-A-008) 

 Introductory Language and CommunicaƟon Course (05-BA-A-005) 

 Methods of Literary, Cultural and LinguisƟc Analysis (05-BA-A-007) 
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Aus dem Bachelorstudiengang Romanis k (iSiehe Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang RomanisƟk 
des Fachbereichs 05 – Sprache, Literatur, Kultur – der JLU vom 15.04.2020 in der jeweils gülƟgen Fassung der 
SpezO): 

 Literatur-/KulturwissenschaŌ I (05-BA-R-008) 

 Interkulturelle KommunikaƟon I (05-BA-R-010) 

 Literatur- und KulturwissenschaŌ II (05-BA-R-017) 

 Langue et communicaƟon I – Nebenfachmodul (05-BA-R-002) 

 Literatur-/KulturwissenschaŌ I (05-BA-R-033) 

 Interkulturelle KommunikaƟon I (05-BA-R-035) 

 Língua e comunicação I - Nebenfachmodul (05-BA-R-029) 

 Literatur-/KulturwissenschaŌ I (05-BA-R-055) 

 Interkulturelle KommunikaƟon I (05-BA-R-056) 

 Franzöische LinguisƟk (05-BA-R-16) 

 Portugiesische LinguisƟk (05-BA-R-037) 

 Spanische LinguisƟk (05-BA-R-063) 
Siehe Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang Aus dem Bachelorstudiengang Intercultural Communica-
Ɵon and Business des Fachbereichs 05 – Sprache, Literatur, Kultur – der JLU vom 15.04.2020 (in der jeweils gül-
Ɵgen Fassung der SpezO): 

 Lengua y comunicación I – Nebenfachmodul (05-BA-R-059) 
Aus dem BachelorstudiengangSiehe Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang Geschichts- und Kulturwis-
senschaŌen der Fachbereiche 03 – Sozial- und KulturwissenschaŌen – und 04 – SozialGeschichts- und Kulturwis-
senschaŌen – der JLU vom 19.04.2022 (in der jeweils gülƟgen Fassungg der SpezO): 

 Formen des DramaƟschen (Reduziertes Kernfachmodul) (04-GrPhil-Ba-11) 

 Reduziertes Kernfachmodul ‚Exemplarische KlassifikaƟonskonzepte‘ (04-GrPhil-BA-13) 

 Reduziertes Kernfachmodul ‚AnƟke PoeƟk und Rhetorik‘ (04-Gr/LatPhil-BA-02) 

 Erkenntnistheorie und Metaphysik (04-Phil-BA-04) 

 Kulturphilosophie und ÄstheƟk (04-Phil-BA-05) 

 Philosophie des Geistes und der Sprache (04-Phil-BA-06) 

 Moralphilosophie (04-Phil-BA-07) 

 Angewandte Ethik (04-Phil-BA-08) 

 PoliƟsche-, Rechts- und Sozialphilosophie (04-Phil-BA-09) 

 WissenschaŌsphilosophie und Philosophie des Lebendigen (04-Phil-BA-10) 

 Mensch und Natur (04-Phil-BA-11) 
Aus demSiehe Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang Social Sciences (SozialwissenschaŌen) des Fach-
bereichs 03 – Sozial- und KulturwissenschaŌen – der JLU vom 19.04.2006 (in der jeweils gülƟgen Fassungg der 
SpezO): 

 Grundlagen der Soziologie (03-BA SoSc-B-1b) 

 KommunikaƟon und Medien/ Kulturen und Konflikte (03-BA SoSc-T-11) 

 Soziale Ungleichheit und Geschlechterverhältnisse (03-BA-SoSc-T-13) 

 Methodeneinführung (03-BA SoSc-M-5) 

 Soziales Handeln und KommunikaƟon / SozialisaƟon (03-BA SoSc-B-4) 

 Grundlagen der PoliƟkwissenschaŌ (03-BA SoSc-B-1a) 
Aus der SpezOSiehe Spezielle Ordnung des Fachbereichs 03 – Sozial- und KulturwissenschaŌen – der JLU für das 
Angebot von Nebenfächern in Studiengängen anderer Fachbereiche vom 17.11.2010 (in der jeweils gülƟgen 
Fassung der SpezO): 

 Soziologische Theorie (03-BA Soz-NF-2) 

 PoliƟsche Theorie (03-BA Pol-NF-2) 
Siehe Ordnung für das Angebot Außerfachlicher Kompetenzen im Fachbereich 05 – Sprache, Literatur, Kultur – 
der JLU vom 28.01.2009 in der (nach der aktuell jeweils gülƟgen Fassung der SpezO): 

 AfK 
Aus dem Bachelorstudiengang Slavis kSiehe (Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang SlavisƟk des Fach-
bereichs 05 – Sprache, Kultur, Literatur – der JLU vom 15.04.2020 in der jeweils gülƟgen Fassung der SpezO): 

• Russische Literaturgeschichte (05-BA-S-005) 
• Tschechische Literaturgeschichte (05-BA-S-035) 
• Polnische Literaturgeschichte (05-BA-S-055) 
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• Russische Literatur-, Kultur- und MedienwissenschaŌ (05-BA-S-007) 
• Bosnische/KroaƟsche/Serbische Literatur (05-BA-S-072) 
• Ukrainische Literatur (05-BA-S-092) 

Aus der vorliegenden SpezO:Siehe diese Ordnung: 

 Slavische Literaturgeschichte - ATW (05-BA-S-115) 

Prüfungsvorleistung: Siehe Modulbeschreibung des gewählten Moduls 

Modulprüfung: Siehe Modulbeschreibung des gewählten Moduls 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Siehe Modulbeschreibung des gewählten Moduls 

Hinweise: vgl. § 5 Abs. 4 sowie § 6 Abs. 2 und 3 § 6 Abs. 2 bis Abs. 4dieser Ordnung SpezO 
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05-BA-ATW-KG-
16 

 

Profilmodul 

Kunstgeschichte für das Studium der Angewandten Theaterwissen-
schaŌ 

 

 

Wahlpflichtmodule 

[Art History for Applied Theatre Studies] 

Kunstgeschichte (FB 04) / Kunstpädagogik (FB 03) 
1.-6. Semester 

erstmals angeboten im Wintersemester 2025/2026 

Qualifika onsziele: 

Die Studierenden können in diesem Profilmodul eine Vertiefung bzw. Spezialisierung der fachlichen Kompeten-
zen in den für die Angewandte Theaterwissenschaft relevanten (Teil-)Fachgebieten der Institute für Kunstge-
schichte (FB 04) und/oder Kunstpädagogik (FB 03) ausbilden. Durch die weitgehende Wahlfreiheit lernen die 
Studierenden, aktiv gestaltend auf die eigene Profilbildung einzuwirken. Die fachbereichsspezifischen Qualifika-
tionsziele können der jeweiligen Modulbeschreibung des gewählten Moduls aus dem beteiligten Fach entnom-
men werden. In diesem Modul kann frei aus der unten aufgeführten Liste der für die ATW zur Verfügung gestell-
ten Module der Fächer Kunstgeschichte (FB 04) und Kunstpädagogik (FB 03) gewählt werden.  

Inhalte: 
Module, die der Erlangung der o.g. QualifikaƟonsziele dienen, können aus der unten aufgeführten Liste frei 
gewählt werden.Vgl. Modulbeschreibung des gewählten Moduls Weitere Module sind auf Antrag möglich. In 
Zweifelsfällen sollte die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kontakƟert werden. 

Hinweise: vgl. § 6 Abs. 2 bis Abs. 4 SpezO 

Weitere Module sind auf Antrag möglich. In Zweifelsfällen sollte die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
kontakƟert werden. 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes SoSe und WiSe, abhängig von dem jeweils gewählten Modul (vgl. ent-
sprechende Modulbeschreibung 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: siehe Modulbeschreibung des jeweils gewählten Moduls gemäß 

der dazugehörigen Speziellen Ordnung, bzw. der Nebenfach- und Referenzfachordnungen der entsprechenden 
Fachbereiche. 

Auswahl an möglichen Wahlmodulen: 
Aus dem Studiengang Geschichts- und Kulturwissenscha en (nach der aktuell gülƟgen Fassung der 
SpezO)Siehe Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang Geschichts- und KulturwissenschaŌ des Fachbe-
reichs 05 – Sprache, Literatur, Kultur – der JLU vom 19.04.2022 in der jeweils gülƟgen Fassung: 

 Einführung in das Studium der Kunstgeschichte (04-KG-BA-01) 

 Methoden (04-KG-BA-02) 

 Kontexte und Kontextualisierung (04-KG-BA-03) 

 Geschichte der Kunst I: MiƩelalter, 300-1400 (04-KG-BA-04) 

 Geschichte der Kunst II: Frühe Neuzeit, 1400-1800 (04-KG-BA-05) 

 Geschichte der Kunst III: Moderne und Gegenwart (04-KG-BA-06) 

 Architekturgeschichte (04-KG-BA-07) 

 Kunstgeschichtliche Themen und Fallstudien (04-KG-BA-08) 
Aus der SpezO des Fachbereichs 03 für dasSiehe Spezielle Ordnung des Fachbereichs 03 – Sozial- und Kulturwis-
senschaŌ – für das Angebot von Nebenfächern in Studiengängen anderer Fachbereiche (nach der aktuell gülƟ-
gen Fassung): vom 11.02.2009 in der jeweils gülƟgen Fassung: 

 Basismodul (03-Kun-BA-GN-02) 

Prüfungsvorleistung: Siehe Modulbeschreibung des gewählten Moduls 
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Modulprüfung: Siehe Modulbeschreibung des gewählten Moduls 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Siehe Modulbeschreibung des gewählten Moduls  

Hinweise: vgl. § 5 Abs. 4 sowie § 6 Abs. 2 und 3 § 6 Abs. 2 bis Abs. 4 SpezOdieser Ordnung 

Weitere Module sind auf Antrag möglich. In Zweifelsfällen sollte die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
kontakƟert werden. 
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05-BA-ATW-
MUW-17 

 

Profilmodul 

Theorie und Geschichte der Musik 

 
 

Wahlpflichtmodule 

[Theory and History of Music] 

Musikwissenschaft (FB 03) 
1.-6. Semester 

erstmals angeboten im Wintersemester 2025/2026 

Qualifika onsziele: 

Die Studierenden können in diesem Profilmodul eine Vertiefung bzw. Spezialisierung der fachlichen Kompeten-
zen in den für die Angewandte Theaterwissenschaft relevanten (Teil-)Fachgebieten des Instituts für Musikwis-
senschaft (FB 03) ausbilden. Durch die weitgehende Wahlfreiheit lernen die Studierenden, aktiv gestaltend auf 
die eigene Profilbildung einzuwirken. Die fachbereichsspezifischen Qualifikationsziele können der jeweiligen 
Modulbeschreibung des gewählten Moduls aus dem beteiligten Fach entnommen werden. In diesem Modul 
kann frei aus der unten aufgeführten Liste der für die ATW zur Verfügung gestellten Module aus dem Fach 
Musikwissenschaft (FB 03) gewählt werden.  

Inhalte: 
Module, die der Erlangung der o.g. QualifikaƟonsziele dienen, können aus der unten aufgeführten Liste frei 
gewählt werden. Weitere Module sind auf Antrag möglich. In Zweifelsfällen sollte die/der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses kontakƟert werdenV.gl. Modulbeschreibung des gewählten Moduls.  

Hinweise: vgl. § 6 Abs. 2 bis Abs. 4 SpezO 

Weitere Module sind auf Antrag möglich. In Zweifelsfällen sollte die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
kontakƟert werden 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes SoSe und WiSe, abhängig von dem jeweils gewählten Modul (vgl. ent-
sprechende Modulbeschreibung 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: siehe Modulbeschreibung des jeweils gewählten Moduls gemäß 

der dazugehörigen Speziellen Ordnung, bzw. der Nebenfach- und Referenzfachordnungen der entsprechenden 
Fachbereiche. 

Auswahl an möglichen Wahlmodulen: 

Aus der gemeinsamen Anlage 2 Musikpädagogik und MusikwissenschaŌ (BA) (nach der aktuell gülƟgen Fas-
sung der SpezO):Siehe Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang „MusikwissenschaŌ“ des Fachbereichs 
03 – Sozial- und KulturwissenschaŌ – der JLU vom 24.01.2007 in der jeweils gülƟgen Fassung 

 PropädeuƟk MusikwissenschaŌ (BA Mus 16) 

 Grunddisziplinen der MusikwissenschaŌ (BA Mus 17) 

 Historische MusikwissenschaŌ I (BA Mus 19) 

 Historische MusikwissenschaŌ I (BA Mus 20) 

 Interdisziplinäre Zugänge zur Musik (BA Mus 21) 

 MusikwissenschaŌliche Problemfelder und Methoden (BA Mus 22) 

 Musik der Gegenwart I (BA Mus 24) 

Prüfungsvorleistung: Siehe Modulbeschreibung des gewählten Moduls 

Modulprüfung: Siehe Modulbeschreibung des gewählten Moduls 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Siehe Modulbeschreibung des gewählten Moduls 
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Hinweise: vgl. § 5 Abs. 4 sowie § 6 Abs. 2 und 3 § 6 Abs. 2 bis Abs. 4 SpezO dieser Ordnung 

Weitere Module sindkönnen auf Antrag möglichgenehmigt werden. In Zweifelsfällen sollte die/der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses kontakƟert werden 
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05-BA-ATW-ATW-18 
BA-Thesis -Modul  

10 CP 
[BA Thesis] 

Pflichtmodul 
05/Angewandte Theaterwissenschaft/ATW 

6. Semester 
erstmals angeboten im Wintersemester 2021/22 

Qualifika onsziele: 

Mit der Abschlussarbeit (Thesis) ist der Kandidat / die Kandidatin in der Lage, ein Problem aus den Themenbe-
reichen der BA-Module der Angewandten Theaterwissenschaft selbständig und nach wissenschaftlichen Me-
thoden zu bearbeiten und sachgerecht schriftlich darzustellen. 

Inhalte: 

Der Inhalt der Thesis steht im Zusammenhang mit den Thematiken der vom Kandidat / von der Kandidatin / 
vom Kandidat abgeschlossenen BA-Module der Angewandten Theaterwissenschaft (Module 05-BA-ATW-
03/04/05/06/07/10/11/12) und ist nach Absprache mit dem Prüfer / der Prüferin / dem Prüfer festzulegen. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Jedes Semester, Dauer: 1 Semester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Prüfungsausschuss 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: BA Angewandte Theaterwissenschaft 

Teilnahmevoraussetzungen: Der Nachweis über 15 bestandene Module im Rahmen des Bachelor-Studiengangs 
ATW. 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: BA-Thesis  300 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: keine –keine 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: modulabschließend 
– Prüfungsformen: BA-Thesis im Umfang von etwa 96.000 Zeichen inkl. Leerzeichen 
– Bildung der Modulnote: BA-Thesis, 100 % 
– Wiederholungsprüfung: Bei nicht bestandener Thesis NeuanferƟgung gemäß § 19 Abs. 1 Satz 4 AIIB.  

Unterrichts- und Prüfungssprache: grundsätzlich Deutsch 

Hinweise: Vorgespräch mit dem Erstprüfer / der Erstprüferin / dem Erstprüfer erforderlich. Modulberatung 
erfolgt durch die Prüferin / den gewählten Prüfer / die gewählte Prüferin. 

Zur Begriffsbestimmung, insbesondere zu Art und Umfang der Prüfungsleistung, wird auf die SpezO für 

den Bachelorstudiengang ATW, dort insbesondere § 7, verwiesen. 
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05-BA-S-115 
Slavische L iteraturgeschichte -  ATW 

10 CP 

Slavic Literary History - ATW 

Pflichtmodul 
FB 05/SlavisƟk/Slavisches InsƟtut 

3. Sem. bis 6. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 25/26 

Qualifika onsziele: 
– Kenntnisse über einzelne literarische Epochen 
– Kenntnisse über die Entwicklung literarischer Systeme 
– Fähigkeiten im Umgang mit textkriƟschen EdiƟonen 
– Kenntnisse über die Geschichte des Verses 
– Grundlegende Kenntnisse über die Geschichte literarischer GaƩungen 
– Fähigkeit zur Beurteilung literarischer Werke in historischer PerspekƟve 
– Weitgehend selbständige literaturhistorische Textbeschreibung 
– Fähigkeit zur Textanalyse im kulturhistorischen Kontext 
– in der Vorlesung: 
– Überblickswissen über literarische Epochen und ihren kulturellen Kontext 
– Grundwissen über die TradiƟonen einer slavischen Literatur und Kultur 
– Grundkenntnisse über wesentliche Epochen, Schlüsselwerke und herausragende Autoren einer slavischen 

Literatur 

Inhalte: 
– Geschichte ausgewählter Perioden der Literatur 
– GaƩungs- und SƟlgeschichte 
– Geschichte der Metrik 
– Entwicklung der Literatur im Mediensystem 
– Prozesse der literarischen EvoluƟon 
– Textbeschreibung und Textanalyse 
– Kulturelle und gesellschaŌliche Gegebenheiten in verschiedenen historischen Epochen 
– In der Vorlesung: 
– Einführung in eine slavische Literaturgeschichte und ihre wesentlichen EntwicklungsschriƩe 
– Darstellung epochen-, autoren- und werkspezifischer Sachverhalte 
– Vorbereitung auf den Lektürekanon einer slavischen Literatur 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes Jahr, A1 und A2 im WiSe bzw. im SoSe  

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Slavische Philologie – LiteraturwissenschaŌ 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: BA ATW 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Seminar 30 h 195 h 

A2: Übung / Vorlesung 30 h 45 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: keine 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulabschließende Prüfung 
– Prüfungsform: PräsentaƟon (25 bis 40 Min.) und Hausarbeit, organisatorisch in A1 
– Bildung der Modulnote: PräsentaƟon (20%), Hausarbeit 80 % 
– Wiederholungsprüfung 1: Überarbeitung der nicht bestandenen Hausarbeit 
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Anlage 7:Anlage 2: Künstlerische Eignungsprüfung 

Künstlerische Eignungsprüfung  

im BA-Studiengang „Angewandte Theaterwissenscha “ 

mit dem Abschluss Bachelor of Arts, des Fachbereichs 05 

an der Justus-Liebig-Universität Gießen 

(1) Zum Studium kann nur zugelassen werden, wer eine studiengangbezogene künstlerische Eignung nachweist, 

die einen erfolgreichen Abschluss des Studiums im Bachelor-Studiengang „Angewandte TheaterwissenschaŌ“ 

auch in künstlerischer Hinsicht erwarten lässt. Die erforderliche künstlerische Befähigung wird in Rahmen einer 

Eignungsprüfung, welche dem Bewerbungsverfahren vorausgeht, festgestellt. 

(2) Zur Vorbereitung und Durchführung der Eignungsprüfung bildet der Prüfungsausschuss eine Aufnahmekom-

mission, der angehören: 

- bis zu acht Professoren bzw. Professorinnen. Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist Vorsitzende/r 

der Kommission. Berufen werden obligatorisch zwei Professor/innen aus dem InsƟtut für Angewandte Thea-

terwissenschaŌ, es können zudem je ein/e Professor/in aus den Fachgebieten GermanisƟk, Kunstgeschichte, 

MusikwissenschaŌ sowie aus den InsƟtuten für AnglisƟk, RomanisƟk und SlavisƟk hinzukommen. 

- Assoziierte der HTA können beratend teilnehmen. 

- StudenƟsche Beisitzende können beratend teilnehmen. 

- mind. zwei wissenschaŌliche Mitarbeiter/innen des InsƟtuts für Angewandte TheaterwissenschaŌ. 

- Der Prüfungsausschuss kann die Bildung der Aufnahmekommission an Verantwortliche der ATW delegieren. 

(3) Um an dem Prüfungsverfahren teilzunehmen, muss sich die Bewerberin/der Bewerber bei der Justus-Liebig-
Universität Gießen zur Teilnahme anmelden. Die Anmeldung zur künstlerischen Eignungsprüfung erfolgt über das 
Online-Portal des InsƟtuts für Angewandte TheaterwissenschaŌ. Die jeweiligen Fristen werden zu Beginn eines 
jeden Jahres ebenfalls dort bekanntgegeben. Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses lädt alle Bewerberin-
nen und Bewerber, die sich online registriert und die übrigen Voraussetzungen für die Zulassung zum Studium 
nachgewiesen haben, zur Teilnahme an der Eignungsprüfung ein und teilt ihnen die Prüfungsbedingungen mit. 
Zum Verfahren zugelassen werden Bewerberinnen/Bewerber, die die geforderten Unterlagen nach Absatz 4a frist-
gerecht eingereicht haben. Bewerberinnen/Bewerber, die die Unterlagen nicht innerhalb der von der Hochschule 
festgesetzten Frist eingereicht haben, werden zum Verfahren nicht zugelassen. 

(4) Die künstlerische Eignungsprüfung besteht aus drei AbschniƩen, die jeweils mit bestanden bewertet werden 

müssen. Erst nach drei bestandenen Teilprüfungen besteht ein Anspruch auf einen Studienplatz. 

a. Der erste AbschniƩ der künstlerischen Eignungsprüfung überprüŌ die eigenen künstlerischen Fähigkeiten. Für 

den ersten AbschniƩ der Prüfung fordert der/die Prüfungsausschussvorsitzende die Bewerberin/den Bewerber 

daher dazu auf, folgende Prüfungsunterlagen einzureichen: 

- einen tabellarischen Lebenslauf, um Vorkenntnisse und bisherige TäƟgkeiten im Bereich Theater/Kultur nachzu-

weisen, die auf einen erwartbaren erfolgreichen Studienerfolg rückschließen lassen, 

– Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der nicht bestandenen Hausarbeit 
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- ein MoƟvaƟonsschreiben mit Angabe der Bewerbungsgründe, um das Verhältnis der Bewerberin/des Bewerbers 

zu Theater und Kunst darzustellen, 

- eine Mappe mit zwei bis drei selbstgeferƟgten, künstlerischen Arbeiten zu Themen, die sich die Bewerberin/der 

Bewerber selbst gestellt hat (z. B. Entwürfe oder DokumentaƟonen von szenischen Arbeiten, Performances, Audi-

oarbeiten, Videofilm, Raum-, Klang- oder VideoinstallaƟonen, eigene Texte, Regie-Exposé, Bühnenbildmodell oder 

ähnliches), 

- ein oder zwei KurzkriƟken zu Aufführungen der darstellenden Künste sowie 

- eine unterzeichnete Erklärung mit folgendem Wortlaut wird ebenfalls gefordert: "Ich versichere: die in der 

Mappe vorgelegten Arbeiten habe ich selbst geferƟgt". 

b. Zum Bestehen des ersten AbschniƩs der Eignungsprüfung werden folgende Kriterien zur ErmiƩlung der studi-

engangsspezifischen Fähigkeiten und Kenntnisse ) angelegt: 

o die Fähigkeit, individuelle Ideen, Konzepte und Herangehensweisen an selbst gestellte Themen zu entwi-

ckeln, die sich visuell, akusƟsch, sprachlich, körperlich, inszenierend, performaƟv verwirklichen lassen. 

o die Fähigkeit, künstlerische Inhalte konzepƟonell zu strukturieren und zu organisieren. 

o die Fähigkeit zur Reflexion, Beschreibung und VermiƩlung künstlerischer Formate und Ansätze, 

o die Fähigkeit, sich Bilder, Töne und Ereignisse vorzustellen und diese in künstlerisch inspirierte Formen 
und Abläufe zu bringen, künstlerische Phantasie, die sich auf diese Bereiche bezieht, 

o Affinität zu TheatermiƩeln im Bereich der Bühnen-Technik (Licht, Ton, Video, Sensorik, Datenübertra-
gung). 

Die Unterlagen sind von mindestens zwei Mitgliedern der Prüfungskommission zu sichten. 

c. Der erste AbschniƩ der Eignungsprüfung gilt als bestanden, wenn mindestens drei der fünf Kriterien (eigene 

künstlerische Arbeiten a. zu entwickeln, b. zu strukturieren, c. zu reflekƟeren, d. Phantasie und e. Technikaffinität) 

als bestanden bewertet wurden. 

(5) Ist der erste AbschniƩ der Eignungsprüfung mit „bestanden“ bewertet worden, wird die Bewerberin/der Be-

werber vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zum zweiten Teil der Prüfung eingeladen. Der zweite AbschniƩ 

der künstlerischen Eignungsprüfung bezieht sich auf die Wahrnehmung von fremden ästheƟschen Formaten. Er 

besteht aus einer Klausur. Die Klausur dauert drei Stunden. Sie findet für alle Bewerber/innen eines Zulassungs-

termins zur gleichen Zeit staƩ und behandelt ein für alle Bewerber/innen gleiches Thema. 

a. Inhalt der Klausur ist das AnferƟgen eines analyƟschen Essays im Anschluss an die Vorführung eines ca. 15-

minüƟgen AusschniƩes aus einer Videoaufzeichnung einer Theater- oder Tanzaufführung, einer Performance oder 

eines Films. 

b. Zum Bestehen des zweiten AbschniƩs der Eignungsprüfung werden folgende Kriterien zur ErmiƩlung der studi-

engangsspezifischen Fähigkeiten und Kenntnisse angelegt: 

- Fähigkeit zur Offenheit und Einlassung auf fremde künstlerische Formen 

- Fähigkeit zur sensiblen Wahrnehmung von visuellen und akusƟschen Phänomenen, zur detailgenauen Beobach-

tung von Formaten, Ereignissen und Prozessen, Erkennen der spezifischen künstlerischen Elemente und Einsatz-

gebiete. 

- Die Fähigkeit, Wahrnehmungen, Inhalte, und Zusammenhänge schriŌlich zu reflekƟeren und zu formulieren, 

sprachliche Ausdrucksfähigkeit, Affinität zu einem Vokabular für künstlerische Prozesse und ästheƟsche Erfah-

rung. 

- Fähigkeit zur Selbst-Reflexion und Befragung der eigenen PerspekƟve sowie BereitschaŌ, diese zu arƟkulieren. 

Die Klausur ist von mindestens zwei Mitgliedern der Prüfungskommission zu bewerten. 
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c. Der zweite AbschniƩ der Eignungsprüfung gilt als bestanden, wenn mindestens drei der vier Kriterien (sich frem-

den ästheƟschen Formen gegenüber a. zu öffnen, b. diese differenziert zu betrachten, c. die Wahrnehmungen zu 

formulieren, d. die eigenen PosiƟon zu reflekƟeren) als bestanden bewertet wurden. 

(6) Ist der zweite AbschniƩ der Eignungsprüfung mit „bestanden“ bewertet worden, wird die Bewerberin/der Be-

werber vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zum driƩen Teil der Prüfung eingeladen. Der driƩe AbschniƩ 

der künstlerischen Eignungsprüfung besteht aus einer mündlichen Prüfung. Die mündliche Prüfung wird als Ein-

zelprüfung abgenommen. Sie dauert 20 Minuten. 

a. Inhalt der Prüfung ist es, in prakƟscher und fachlicher Hinsicht zusätzliche Aufschlüsse über die Eignung der 

Bewerberin/des Bewerbers zu erhalten, insbesondere über deren Erwartungshaltungen und Vorstellungen von 

einem wissenschaŌlich-künstlerischem Studium. 

b. Zum Bestehen des driƩen AbschniƩs der Eignungsprüfung werden folgende Kriterien zur ErmiƩlung der 

studiengangsspezifischen Fähigkeiten und Kenntnisseangelegt: 

o Mündliche Ausdrucksfähigkeit, 

o Fähigkeit und BereitschaŌ, eigene Erwartungen an theatrale/performaƟve Formate im Gespräch zu for-

mulieren, bes. auch Erwartungen an die Bedingungen des Studiums und an die Arbeit auf der Bühne / in 

Proben / im Theater. 

o Fähigkeit und BereitschaŌ zur Reflexion künstlerischer Prozesse und ästheƟscher Erfahrung im Gespräch. 

Die Prüfung ist von mindestens zwei Mitgliedern der Prüfungskommission abzunehmen und von diesen zu be-

werten. 

c. Der zweite AbschniƩ der Eignungsprüfung gilt als bestanden, wenn mindestens zwei der drei Kriterien (a. 

Ausdrucksfähigkeit, b. Erwartungshaltungen, c. Offenheit) als bestanden bewertet wurden. 

(7) Die Prüfenden der mündlichen Prüfung entscheiden in der Regel unmiƩelbar im Anschluss an die mündliche 

Prüfung, ob die erforderliche künstlerische Begabung nachgewiesen ist; sie berücksichƟgen dabei die Ergebnisse 

aller Teile der Prüfung. 

(8) Die Eignungsprüfung ist insgesamt bestanden, wenn die Bewerberin/der Bewerber alle drei AbschniƩe bestan-

den hat. 

(9) Bewerten die Prüfenden einen AbschniƩ mit „nicht bestanden“ ist die Eignungsprüfung insgesamt nicht be-

standen. Die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses teilt der Bewerberin/dem Bewerber dies mit. 

(10) Über jede Prüfung ist eine NiederschriŌ zu ferƟgen, die die wesentlichen Förmlichkeiten festhält und erkennen 

lässt, worauf sich die jeweilige Entscheidung gründet. 

(11) Bei insgesamt bestandener Prüfung und einem Studienbeginn später als im Wintersemester, das auf die Prü-

fung folgt, müssen im Bewerbungsverfahren die Online-Registrierung sowie die Einreichung der Unterlagen er-

neut erfolgen, jedoch ist es möglich, einen formlosen Antrag auf ein verkürztes Eignungsprüfungsverfahren zu 

stellen zu. Das Erfordernis der Klausur und der mündlichen Prüfung enƞällt in diesem Fall. Der formlose Antrag 

auf verkürztes Eignungsprüfungsverfahren muss schriŌlich beim InsƟtut für Angewandte TheaterwissenschaŌ der 

Justus-Liebig-Universität Gießen erfolgen. PrakƟkumsordnung 

 

 


